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32. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzabkommens zum Warschauer Abkommen zur
Vereinheitlichung von Regeln über die von einem anderen als dem ver-
traglichen Luftfrachtführer ausgeführte Beförderung im internationalen
Luftverkehr

33. Übereinkommen (Nr. 102) über die Mindestnonnen der Sozialen Sicherheit samt Anhang
und einer Erklärung der Republik Österreich

3 4 . Übereinkommen (Nr. 128) über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene
samt Anhang und Erklärungen der Republik Österreich

3 2 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 18. Dezember 1969 über den Geltungs-
bereich des Zusatzabkommens vom 18. Sep-
tember 1961 zum Warschauer Abkommen
zur Vereinheitlichung von Regeln über die
von einem anderen als dem vertraglichen
Luftfrachtführer ausgeführte Beförderung im

internationalen Luftverkehr

Nach Mitteilung der mexikanischen Regierung
haben folgende weitere Staaten ihre Ratifika-
tions- bzw. Beitrittsurkunden zum Zusatzab-

kommen zum Warschauer Abkommen zur Ver-
einheitlichung von Regeln über die von einem
anderen als dem vertraglichen Luftfrachtführer
ausgeführte Beförderung im internationalen Luft-
verkehr (BGBl. Nr. 46/1966, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 403/
1968) hinterlegt:

Belgien, Luxemburg, Libyen, Neuseeland (ein-
schließlich Cook-Inseln, Niue und Tokelau-
Inseln), Nigeria und Paraguay.

Klaus

33.

Nachdem das von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf
am 28. Juni 1952 angenommene Übereinkommen (Nr. 102) über die Mindestnormen der sozialen
Sicherheit samt Anhang und einer Erklärung der Republik Österreich, welche also lauten:

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
(Nr. 102) ÜBER DIE

MINDESTNORMEN DER
SOZIALEN SICHERHEIT.

Die Allgemeine Konferenz
der Internationalen Arbeitsorga-
nisation, die vom Verwaltungs-
rat des Internationalen Arbeits-
amtes nach Genf einberufen
wurde und am 4. Juni 1952 zu
ihrer fünfunddreißigsten Tagung
zusammengetreten ist,

hat beschlossen, verschiedene
Anträge anzunehmen betreffend
die Mindestnormen der Sozialen
Sicherheit, eine Frage, die zum
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fünften Gegenstand ihrer Tages-
ordnung gehört, und hat dabei
bestimmt, daß diese Anträge die
Form eines internationalen
Übereinkommens erhalten sol-
len.

Die Konferenz nimmt heute,
am 28. Juni 1952, das folgende
Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über Soziale
Sicherheit (Mindestnorm). 1952,
bezeichnet wird.

Teil I.
Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 1,
1. In diesem Übereinkommen

a) bedeutet der Ausdruck
„vorgeschrieben" von oder
auf Grund der innerstaat-
lichen Gesetzgebung be-
stimmt,

b) bedeuten der Ausdruck
„Wohnsitz" den gewöhn-
lichen Wohnsitz im Gebiet
des Mitglieds und der
Ausdruck „Einwohner"
eine Person, die ihren ge-
wöhnlichen Wohnsitz im
Gebiet des Mitglieds hat,

c) bedeutet der Ausdruck
„Ehefrau" eine Ehefrau,
für deren Unterhalt der
Ehemann sorgt,

d) bedeutet der Ausdruck
„Witwe" eine Frau, für
deren Unterhalt der Ehe-
mann zur Zeit seines Todes
gesorgt hat,

e) bedeutet der Ausdruck
„Kind" ein Kind unter
dem Alter, in dem die
Schulpflicht endet, oder
ein Kind unter fünfzehn
Jahren, je nachdem was
vorgeschrieben ist,

f) bedeutet der Ausdruck
„Wartezeit" entweder
eine Beitragszeit oder eine
Beschäftigungszeit oder
eine Wohnsitzzeit oder
irgendeine Verbindung
dieser Zeiten, je nachdem
was vorgeschrieben ist,

2. Der Ausdruck „Leistungen"
in den Artikeln 10, 34 und 49
bedeutet entweder unmittelbare
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Betreuung oder mittelbare Lei-
stungen, die in der Rückerstat-
tung der von der betreffenden
Person gernachten Aufwendun-
gen bestehen.

Artikel 2.
Jedes Mitglied, für das dieses

Übereinkommen gilt, hat

a) anzuwenden
i) den Teil I,

ii) mindestens drei der
Teile II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX
und X, darunter
mindestens einen der
Teile IV, V, VI, IX
und X,

iii) die entsprechenden
Bestimmungen. der
Teile XI, XII und

XIII,
iv) den Teil XIV,

b) bei seiner Ratifikation an-
zugeben, für welche der
Teile II bis X es die Ver-
pflichtungen aus dem
Übereinkommen über-
nimmt.

Artikel 3.
1. Ein Mitglied, dessen Ent-

wicklung auf wirtschaftlichem
und medizinischem Gebiet noch
ungenügend ist, kann, sofern
und solange die zuständige
Stelle es für notwendig erach-
tet, durch eine seiner Ratifika-
tion beigefügte Erklärung die in
den folgenden Artikeln vorge-
sehenen zeitweiligen Ausnahm-
men für sich in Anspruch neh-
men: 9 d); 12, 2; 15 d); 18, 2;
21 c); 27 d); 33 b); 34, 3;
41 d); 48 c); 55 d) und 61 d).

2, Jedes Mitglied, das eine Er-
klärung nach Absatz 1 dieses
Artikels abgegeben hat, muß in
dem nach Artikel 22 der Ver-
fassung der Internationalen Ar-
beitsorganisation zu erstatten-
den Jahresbericht über die An-
wendung dieses Übereinkom-
mens zu jeder Ausnahme, die es
für sich in Anspruch genommen
hat, mitteilen, daß

a) die Gründe hiefür weiter-
bestehen oder
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b) es von einem bestimmten
Zeitpunkt an darauf ver-
zichtet, die Ausnahme wei-
ter in Anspruch zu neh-
men.

Artikel 4.

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann in der Folge dem Gene-
raldirektor des Internationalen
Arbeitsamtes mitteilen, daß es
die Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen für einen oder
mehrere der Teile II bis X, die
in seiner Ratifikation nicht be-
reits angegeben waren, über-
nimmt.

2. Die Verpflichtungen nach
Absatz 1 dieses Artikels gelten
als Bestandteil der Ratifikation
und haben vom Zeitpunkt ihrer
Mitteilung an die Wirkung
einer Ratifikation.

Artikel 5.

Ist ein Mitglied für die An-
wendung eines der durch seine
Ratifikation erfaßten Teile II
bis X dieses Übereinkommens
gehalten, vorgeschriebene Per-
sonengruppen zu schützen, die
insgesamt mindestens einen be-
stimmten Hundertsatz der Ar-
beitnehmer oder der Einwohner
bilden, so hat sich dieses Mit-
glied zu vergewissern, daß der
in Betracht kommende Hun-
dertsatz erreicht worden ist, be-
vor es sich zur Anwendung
eines solchen Teiles verpflichtet.

Artikel 6.

Für die Anwendung der
Teile II, III, IV, V, VIII (soweit
die ärztliche Betreuung in Frage
kommt), IX und X dieses
Übereinkommens kann ein
Mitglied den durch eine Versi-
cherung gewährten Schutz auch
dann in Rechnung stellen, wenn
diese Versicherung nach der in-
nerstaatlichen Gesetzgebung für
die geschützten Personen zwar
keine Pflichtversicherung ist,
aber

a) behördlich überwacht oder
nach vorgeschriebenen
Normen gemeinsam von
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Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern verwaltet wird,

b) einen namhaften Teil der
Personen umfaßt, deren
Verdienst denjenigen eines
gelernten männlichen Ar-
beiters nicht übersteigt,

c) in Verbindung mit ande-
ren Formen des Schutzes
den bezüglichen Bestim-
mungen des Übereinkom-
mens entspricht.

Teil II.
Ärztliche Betreuung.

Artikel 7.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
im Fall eines Zustandes, der
ärztliche Betreuung vorbeugen-
der oder heilender Art erfor-
dert, Leistungen nach den Be-
stimmungen der folgenden Ar-
tikel dieses Teils zu gewährlei-
sten.

Artikel 8.
Der gedeckte Fall hat jeden

Krankheitszustand ohne Rück-
sicht auf seine Ursache, die
Schwangerschaft und die Nie-
derkunft sowie ihre Folgen zu
umfassen.

Artikel 9.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen

a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller
Arbeitnehmer bilden, so-
wie deren Ehefrauen und
Kinder oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt
mindestens 20 vom Hun-
dert aller Einwohner bil-
den, sowie deren Ehe-
frauen und Kinder oder

c) vorgeschriebene Gruppen
von Einwohnern, die ins-
gesamt mindestens 50 vom
Hundert aller Einwohner
bilden, oder,
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d) wenn eine Erklärung nach-
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden» so-
wie die Ehefrauen und
Kinder von Arbeitneh-
mern dieser Gruppen.

Artikel 10.

1. Die Leistungen haben min-
destens zu umfassen

a) im Fall eines Krankheits-
zustandes

i) Betreuung durch
praktische Ärzte ein-
schließlich der Haus-
besuche,

ii) Betreuung durch
Fachärzte in Kran-
kenhäusern in Form
von stationärer oder
ambulanter Behand-
lung und Betreuung
durch Fachärzte, so-
weit sie außerhalb der
Krankenhäuser ge-
währt werden kann,

iii) Gewährung der
hauptsächlichen Arz-
neien und Heilmittel
auf Grund der Ver-
ordnung eines Arztes
oder einer anderen
zur Behandlung zu-
gelassenen Person,

iv) Krankenhauspflege,
wenn erforderlich,

b) im Fall der Schwanger-
schaft und Niederkunft
sowie ihrer Folgen

i) Betreuung vor, wäh-
rend und nach der
Niederkunft durch
Ärzte oder durch ge-
prüfte Hebammen,

ii) Krankenhauspflege,
wenn erforderlich.

2. Der Leistungsempfänger
oder der für ihn Unterhalts-
pflichtige kann gehalten werden,
sich an den Kosten der im Fall
eines Krankheitszustandes ge-
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währten ärztlichen Betreuung
zu beteiligen; bei der Regelung
einer solchen Beteiligung sind
Härten zu vermeiden.

3. Die nach diesem Artikel zu
gewährenden Leistungen haben
darauf abzuzielen, die Gesund-
heit der geschützten Person so-
wie deren Arbeitsfähigkeit und
Fähigkeit zur Besorgung ihrer
persönlichen Angelegenheiten
zu erhalten, wiederherzustellen
öder zu bessern.

4. Die Regierungsstellen oder
Einrichtungen, welche die Lei-
stungen gewähren, haben die
geschützten Personen mit den
als geeignet erscheinenden Mit-
teln dazu anzuhalten, von den
Stellen des allgemeinen Gesund-
heitsdienstes Gebrauch zu ma-
chen, die von den Behörden
oder anderen behördlich aner-
kannten Organen zu ihrer Ver-
fügung gestellt werden.

Artikel 11.
Die in Artikel 10 bezeichne-

ten Leistungen sind im gedeck-
ten Fall mindestens den ge-
schützten Personen zu gewähr-
leisten, wenn sie oder die für sie
Unterhaltspflichtigen eine zur
Vermeidung von Mißbräuchen
als notwendig erachtete Warte-
zeit erfüllt haben.

Artikel 12.
1. Die in Artikel 10 bezeich-

neten Leistungen sind während
der ganzen Dauer des gedeckten
Falls zu gewähren, jedoch kann
die Dauer der Leistungen im
Fall eines Krankheitszustandes
auf 26 Wochen in jedem Einzel-
fall begrenzt werden; die Lei-
stungen dürfen nicht eingestellt
werden, solange ein Kranken-
geld gezahlt wird, und es sind
Maßnahmen zu treffen, damit
die genannte Höchstdauer für
vorgeschriebene Krankheiten, die
anerkanntermaßen eine längere
Betreuung erfordern, ausgedehnt
werden kann.

2. Ist eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben worden, so
kann die Dauer der Leistungen
auf 13 Wochen in jedem Einzel-
fall begrenzt werden.



430 8. Stück — Ausgegeben am 27. Jänner 1970 — Nr. 33

Teil III.
Krankengeld.

Artikel 13.
Jedes Mitglied, für das dieser

Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
ein Krankengeld nach den Be-
stimmungen der folgenden Ar-
tikel dieses Teils zu gewähr-
leisten.

Artikel 14.
Der gedeckte Fall hat die

Arbeitsunfähigkeit zu umfassen,
die sich aus einem Krankheits-
zustand ergibt und Verdienst-
entgang im Sinne der innerstaat-
lichen Gesetzgebung zur Folge
hat.

Artikel 15.
Der Kreis der geschützten

Personen hat zu umfassen
a) vorgeschriebene Gruppen

von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller
Arbeitnehmer bilden, oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt min-
destens 20 vom Hundert
aller Einwohner bilden,
oder

c) alle Einwohner, deren
Mittel während der Dauer
des Falls vorgeschriebene
und den Bestimmungen
des Artikels 67 entspre-
chende Grenzen nicht
übersteigen, oder,

d) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden.

Artikel 16.
1. Sind Gruppen von Arbeit-

nehmern oder Gruppen der er-
werbstätigen Bevölkerung ge-
schützt, so hat die Leistung in
einer regelmäßig wiederkehren-
den Zahlung zu bestehen, die
nach den Bestimmungen des
Artikels 65 oder des Artikels 66
berechnet wird.
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2. Sind alle Einwohner ge-
schützt, deren Mittel während
der Dauer des Falls vorgeschrie-
bene Grenzen nicht übersteigen,
so hat die Leistung in einer
regelmäßig wiederkehrenden
Zahlung zu bestehen, die nach
den Bestimmungen des Arti-
kels 67 berechnet wird.

Artikel 17.
Die in Artikel 16 bezeichnete

Leistung ist im gedeckten Fall
mindestens den geschützten Per-
sonen zu gewährleisten, die eine
zur Vermeidung von Miß-
bräuchen als notwendig erach-
tete Wartezeit erfüllt haben.

Artikel 18.
1. Die in Artikel 16 bezeich-

nete Leistung ist während der
ganzen Dauer des Falls zu ge-
währen, jedoch kann die Dauer
der Leistung auf 26 Wochen in
jedem Krankheitsfall begrenzt
werden, wobei die Leistung für
die ersten drei Tage des Ver-
dienstentgangs unterbleiben
kann.

2. Ist eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben worden, so
kann die Dauer der Leistung
begrenzt werden

a) auf eine Zeitspanne, die so
zu bemessen ist, daß die
Gesamtzahl der Tage, für
die das Krankengeld im
Lauf eines Jahres gewährt
wird, nicht geringer ist als
das Zehnfache der Durch-
schnittszahl der in dem-
selben Jahr geschützten
Personen, oder

b) auf 13 Wochen in jedem
Krankheitsfall, wobei die
Leistung für die ersten
drei Tage des Verdienst-
entgangs unterbleiben
kann.

Teil IV.
Leistungen bei Arbeits-

losigkeit.
Artikel 19.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
Leistungen bei Arbeitslosigkeit
nach den Bestimmungen der fol-
genden Artikel dieses Teils zu
gewährleisten.
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Artikel 20.
Der gedeckte Fall hat den

Verdienstentgang im Sinne der
innerstaatlichen Gesetzgebung
zu umfassen, der sich daraus er-
gibt, daß eine geschützte Person,
welche arbeitsfähig und arbeits-
bereit ist, keine zumutbare
Beschäftigung zu erlangen ver-
mag.

Artikel 21.
Der Kreis der geschützten

Personen hat zu umfassen
a) vorgeschriebene Gruppen

von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller
Arbeitnehmer bilden, oder

b) alle Einwohner, deren
Mittel während der Dauer
des Falls vorgeschriebene
und den Bestimmungen
des Artikels 67 entspre-
chende Grenzen nicht
übersteigen, oder,

c) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden.

Artikel 22.
1. Sind Gruppen von Arbeit-

nehmern geschützt, so hat die
Leistung in einer regelmäßig
wiederkehrenden Zahlung zu
bestehen, die nach den Bestim-
mungen des Artikels 65 oder
des Artikels 66 berechnet wird.

2. Sind alle Einwohner ge-
schützt, deren Mittel während
der Dauer des Falls vorgeschrie-
bene Grenzen nicht übersteigen,
so hat die Leistung in einer
regelmäßig wiederkehrenden
Zahlung zu bestehen, die nach
den Bestimmungen des Arti-
kels 67 berechnet wird,

Artikel 23.
Die in Artikel 22 bezeichnete

Leistung ist im gedeckten Fall
mindestens den geschützten Per-
sonen zu gewährleisten, die eine
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zur Vermeidung von Miß-
bräuchen als notwendig erach-
tete Wartezeit erfüllt haben.

Artikel 24.
1. Die in Artikel 22 bezeich-

nete Leistung ist während der
ganzen Dauer des Falls zu ge-
währen, jedoch kann die Lei-
stungsdauer begrenzt werden,

a) wenn Gruppen von
Arbeitnehmern geschützt
sind, auf 13 Wochen inner-
halb einer Zeitspanne von
zwölf Monaten oder,

b) wenn alle Einwohner ge-
schützt sind, deren Mittel
während der Dauer des
Falls vorgeschriebene
Grenzen nicht übersteigen,
auf 26 Wochen innerhalb
einer Zeitspanne von
zwölf Monaten.

2. Sieht die innerstaatliche
Gesetzgebung eine Abstufung
der Leistungsdauer nach der
Beitragsdauer oder nach den
vorher innerhalb einer vorge-
schriebenen Zeitspanne empfan-
genen Leistungen vor, so gelten
die Bedingungen in Absatz 1 a
als erfüllt, wenn die durch-
schnittliche Leistungsdauer min-
destens 13 Wochen innerhalb
einer Zeitspanne von zwölf
Monaten beträgt.

3. Die Leistung kann während
einer Karenzzeit, die in jedem
Falle des Verdienstentgangs auf
die ersten sieben Tage festgesetzt
ist, unterbleiben, wobei die Tage
der Arbeitslosigkeit vor und
nach einer vorübergehenden Be-
schäftigung, die nicht länger als
eine vorgeschriebene Zeit dauert,
als Teil desselben Falls des Ver-
dienstentgangs gelten.

4. Für Saisonarbeiter können
Leistungsdauer und Karenzzeit
den Beschäftigungsbedingungen
angepaßt werden.

Teil V.

Leistungen bei Alter.
Artikel 25.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
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Leistungen bei Alter nach den
Bestimmungen der folgenden
Artikel dieses Teiles zu gewähr-
leisten,

Artikel 26.
1. Der gedeckte Fall hat im

Überschreiten eines vorgeschrie-
benen Alters zu bestehen.

2. Das vorgeschriebene Alter
darf 65 Jahre nicht übersteigen,
jedoch kann von der zuständi-
gen Stelle ein höheres Alter
unter Berücksichtigung der
Arbeitsfähigkeit betagter Perso-
nen in dem betreffenden Land
festgesetzt werden.

3. Die innerstaatliche Gesetz-
gebung kann bestimmen, daß
die Leistung ruht, falls die Per-
son, die Anspruch darauf hätte,
eine Erwerbstätigkeit der vor-
geschriebenen Art ausübt, oder
daß die auf Beiträgen beruhende
Leistung gekürzt wird, wenn
der Verdienst des Leistungs-
empfängers einen vorgeschrie-
benen Betrag übersteigt, und
daß die nicht auf Beiträgen be-
ruhende Leistung gekürzt wird,
wenn der Verdienst des Lei-
stungsempfängers oder seine
sonstigen Mittel oder beide zu-
sammen einen vorgeschriebenen
Betrag übersteigen.

Artikel 27.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen

a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens 50
vom Hundert aller Arbeit-
nehmer bilden, oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt min-
destens 20 vom Hundert
aller Einwohner bilden,
oder

c) alle Einwohner, deren
Mittel während der Dauer
des Falls vorgeschriebene
und den Bestimmungen
des Artikels 67 entspre-
chende Grenzen nicht
übersteigen, oder,

d) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
Gruppen von Arbeitneh-
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mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden.

Artikel 28.

Die Leistung hat in einer
regelmäßig wiederkehrenden
Zahlung zu bestehen, die be-
rechnet wird

a) nach den Bestimmungen
des Artikels 65 oder des
Artikels 66, wenn Grup-
pen von Arbeitnehmern
oder Gruppen der er-
werbstätigen Bevölkerung
geschützt sind,

b) nach den Bestimmungen
des Artikels 67, wenn alle
Einwohner geschützt sind,
deren Mittel während der
Dauer des Falls vorge-
schriebene Grenzen nicht
übersteigen.

Artikel 29.

1. Die in Artikel 28 bezeich-
nete Leistung ist im gedeckten
Fall mindestens zu gewährleisten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit er-
füllt hat, die in einer Bei-
trags- oder Beschäftigungs-
zeit von 30 Jahren oder
einer Wohnsitzzeit von
20 Jahren bestehen kann,

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die eine
vorgeschriebene Beitrags-
zeit zurückgelegt hat und
für die während ihres
Arbeitslebens eine vorge-
schriebene jährliche Durch-
schnittszahl von Beiträgen
entrichtet worden ist.

2. Hängt die in Absatz 1 be-
zeichnete Leistung von einer
Mindestbeitrags- oder Mindest-
beschäftigungszeit ab, so ist eine
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gekürzte Leistung mindestens zu
gewährleisten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit von
15 Beitrags- oder Beschäf-
tigungsjahren erfüllt hat,

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die eine
vorgeschriebene Beitrags-
zeit zurückgelegt hat und
für die während ihres Ar-
beitslebens die Hälfte der
vorgeschriebenen jährli-
chen Durchschnittszahl
von Beiträgen nach den
Bestimmungen von Ab-
satz 1 b) dieses Artikels
entrichtet worden ist.

3. Die Bedingungen in Ab-
satz 1 dieses Artikels sind als
erfüllt anzusehen, wenn eine
Leistung, die nach den Bestim-
mungen des Teiles XI berechnet
ist, jedoch um zehn Einheiten
unter dem in der Tabelle zu
Teil XI für den Typus des
Leistungsempfängers angegebe-
nen Hundertsatz liegt, minde-
stens jeder geschützten Person
gewährleistet wird, die nach
vorgeschriebener Regelung zehn
Beitrags- oder Beschäftigungs-
jahre oder fünf Wohnsitzjahre
zurückgelegt hat.

4. Der in der Tabelle zu
Teil XI angegebene Hundert-
satz kann im entsprechenden
Verhältnis gekürzt werden,
wenn die Wartezeit für die dem
gekürzten Hundertsatz entspre-
chende Leistung zehn Beitrags-
oder Beschäftigungsjahre über-
steigt, aber geringer als 30 Bei-
trags- oder Beschäftigungsjahre
ist. Übersteigt diese Wartezeit
15 Jahre, so ist eine gekürzte
Leistung nach Absatz 2 dieses
Artikels zu gewähren.

5. Hängt die in den Ab-
sätzen 1, 3 oder 4 dieses Ar-
tikels bezeichnete Leistung von
einer Mindestbeitrags- oder
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Mindestbeschäftigungszeit ab, so
ist eine gekürzte Leistung unter
vorgeschriebenen Voraussetzun-
gen auch einer geschützten Per-
son zu gewährleisten, die einzig
wegen ihres vorgeschrittenen
Alters im Zeitpunkt des In-
krafttretens der die Anwen-
dung dieses Teiles gestattenden
Bestimmungen die nach Ab-
satz 2 dieses Artikels vorge-
schriebenen Voraussetzungen
nicht erfüllt. Dies gilt jedoch
nicht, wenn eine Leistung nach
den Bestimmungen der Ab-
sätze 1, 3 oder 4 dieses Ar-
tikels einer solchen Person in
einem höheren als dem Normal-
alter gewährt wird.

Artikel 30.

Die in den Artikeln 28 und
29 bezeichneten Leistungen sind
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren.

Teil VI.
Leistungen

bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten.

Artikel 31.
Jedes Mitglied, für das dieser

Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
Leistungen bei Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten nach den
Bestimmungen der folgenden
Artikel dieses Teils zu gewähr-
leisten.

Artikel 32.

Die gedeckten Fälle haben,
wenn sie auf Arbeitsunfällen
oder vorgeschriebenen Berufs-
krankheiten beruhen, folgendes
zu umfassen:

a) Krankheitszustand,
b) Arbeitsunfähigkeit, die

sich aus einem Krankheits-
zustand ergibt und Ver-
dienstentgang im Sinne
der innerstaatlichen Ge-
setzgebung zur Folge hat,

c) gänzlicher Verlust der Er-
werbsfähigkeit oder teil-
weiser Verlust der Er-
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werbsfähigkeit über einen
vorgeschriebenen Grad
hinaus, wenn dieser gänz-
liche oder teilweise Ver-
lust voraussichtlich dau-
ernd ist, oder entspre-
chende Minderung der
körperlichen Leistungs-
fähigkeit,

d) Verlust der Unterhalts-
mittel, den die Witwe
oder die Kinder infolge
des Todes des Unterhalts-
pflichtigen erleiden; für
die Witwe kann der
Leistungsanspruch davon
abhängig gemacht werden,
daß sie nach der inner-
staatlichen Gesetzgebung
als unfähig gilt, selbst für
ihren Unterhalt zu sorgen.

Artikel 33.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen

a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens 50
vom Hundert aller Ar-
beitnehmer bilden, und
bei Leistungen im Falle
des Todes des Unterhalts-
pflichtigen auch die Ehe-
frauen und Kinder von
Arbeitnehmern dieser
Gruppen oder,

b) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden, und
bei Leistungen im Fall des
Todes des Unterhalts-
pflichtigen auch die Ehe-
frauen und Kinder von
Arbeitnehmern dieser
Gruppen.

Artikel 34.

1. Im Fall eines Krankheits-
zustandes haben die Leistungen
in ärztlicher Betreuung nach den
Bestimmungen der Absätze 2
und 3 dieses Artikels zu be-
stehen.
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2. Die ärztliche Betreuung hat
zu umfassen

a) Betreuung durch prak-
tische Ärzte und durch
Fachärzte in Form von
stationärer oder ambulan-
ter Behandlung einschließ-
lich der Hausbesuche,

b) Zahnbehandlung,
c) Betreuung durch Pflege-

personal zu Hause oder in
einem Krankenhaus oder
einer anderen Pflegestätte,

d) Unterbringung in einem
Krankenhaus, einem Er-
holungsheim, einer Heil-
anstalt oder einer anderen
Pflegestätte,

e) zahnärztliche, pharmazeu-
tische und andere ärztliche
oder chirurgische Heil-
und Hilfsmittel einschließ-
lich der Körperersatz-
stücke und ihrer Instand-
haltung sowie Brillen und

f) Betreuung durch Ange-
hörige anderer Berufe,
deren Verbundenheit mit
dem ärztlichen Beruf ge-
setzlich anerkannt ist,
unter der Überwachung
eines Arztes oder Zahn-
arztes.

3. Ist eine Erklärung nach Ar-
tikel 3 abgegeben worden, so
hat die ärztliche Betreuung min-
destens zu umfassen

a) Betreuung durch prak-
tische Ärzte einschließlich
der Hausbesuche,

b) Betreuung durch Fachärzte
in Krankenhäusern in
Form von stationärer oder
ambulanter Behandlung
und Betreuung durch
Fachärzte, soweit sie
außerhalb der Kranken-
häuser gewährt werden
kann,

c) Gewährung der haupt-
sächlichen Arzneien und
Heilmittel auf Grund der
Verordnung eines Arztes
oder einer anderen zur
Behandlung zugelassenen
Person und

d) Krankenhauspflege, wenn
erforderlich.

4. Die nach den vorstehenden
Absätzen gewährte ärztliche Be-
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treuung hat darauf abzuzielen,
die Gesundheit der geschützten
Person sowie deren Arbeits-
fähigkeit und Fähigkeit zur Be-
sorgung ihrer persönlichen An-
gelegenheiten zu erhalten, wie-
derherzustellen oder zu bessern.

Artikel 35.

1. Die Regierungsstellen oder
Einrichtungen, welche die ärzt-
liche Betreuung gewähren,
haben, wenn dies angezeigt ist,
mit den Stellen des allgemeinen
Dienstes für berufliche Nach-
und Umschulung zusammenzu-
arbeiten, um behinderte Per-
sonen wieder für eine geeignete
Tätigkeit zu befähigen.

2. Die innerstaatliche Gesetz-
gebung kann diese Stellen oder
Einrichtungen ermächtigen,
Maßnahmen zur beruflichen
Nach- und Umschulung behin-
derter Personen zu treffen.

Artikel 36.

1. Bei Arbeitsunfähigkeit,
gänzlichem und voraussichtlich
dauerndem Verlust der Er-
werbsfähigkeit oder einer ent-
sprechenden Minderung der
körperlichen Leistungsfähigkeit
oder beim Tode des Unterhalts-
pflichtigen hat die Leistung in
einer regelmäßig wiederkehren-
den Zahlung zu bestehen, die
nach den Bestimmungen des Ar-
tikels 65 oder des Artikels 66
berechnet wird.

2. Bei teilweisem und voraus-
sichtlich dauerndem Verlust der
Erwerbsfähigkeit oder einer
entsprechenden Minderung der
körperlichen Leistungsfähigkeit
hat die geschuldete Leistung
in einer regelmäßig wieder-
kehrenden Zahlung zu be-
stehen, die m einem an-
gemessenen Verhältnis zu der
Leistung steht» die für gänz-
lichen Verlust der Erwerbsfähig-
keit oder eine entsprechende
Minderung der körperlichen
Leistungsfähigkeit vorgesehen
ist.

3. Die regelmäßig wieder-
kehrenden Zahlungen können
in eine einmalige Abfindung
umgewandelt werden, wenn
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a) der Grad der Erwerbs-
unfähigkeit geringfügig ist
oder

b) die zuständige Stelle die
Gewähr hat, daß die ein-
malige Abfindung in ge-
eigneter Weise verwendet
wird.

Artikel 37.

Die in den Artikeln 34 und
36 bezeichneten Leistungen sind
im gedeckten Fall mindestens
den geschützten Personen zu ge-
währleisten, die im Zeitpunkt
des Unfalls oder in dem Zeit-
punkt, in dem sie sich die Be-
rufskrankheit zugezogen haben,
im Gebiet des Mitglieds beschäf-
tigt waren, und bei regelmäßig
wiederkehrenden Zahlungen in-
folge des Todes des Unterhalts-
pflichtigen seiner Witwe und
seinen Kindern.

Artikel 38.

Die in den Artikeln 34 und
36 bezeichneten Leistungen sind
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren; jedoch kann
in jedem Fall eines Verdienst-
entgangs die Leistung bei Ar-
beitsunfähigkeit für die ersten
drei Tage unterbleiben.

Teil VII.
Familienleistungen.

Artikel 39.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
Familienleistungen nach den Be-
stimmungen der folgenden Ar-
tikel dieses Teiles zu gewähr-
leisten.

Artikel 40.

Der gedeckte Fall hat in der
Pflicht zum Unterhalt von Kin-
dern, wie dies vorgeschrieben
ist, zu bestehen.

Artikel 41.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen
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a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens 50
vom Hundert aller Ar-
beitnehmer bilden, oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt
mindestens 20 vom Hun-
dert aller Einwohner bil-
den, oder

c) alle Einwohner, deren
Mittel während der Dauer
des Falls vorgeschriebene
Grenzen nicht überstei-
gen, oder

d) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden.

Artikel 42.

Die Leistungen haben zu be-
stehen in

a) einer regelmäßig wieder-
kehrenden Zahlung, die
einer geschützten Person,
welche die vorgeschriebene
Wartezeit erfüllt hat, ge-
währt wird, oder

b) Nahrungsmittel, Klei-
dung, Wohnung, Ferien-
aufenthalt oder Haus-
haltshilfe für Kinder oder

c) einer Verbindung der Lei-
stungen nach a) und b).

Artikel 43.

Die in Artikel 42 bezeichne-
ten Leistungen sind mindestens
einer geschützten Person zu ge-
währleisten, die innerhalb einer
vorgeschriebenen Zeitspanne
eine Wartezeit erfüllt hat, die
entweder in drei Beitrags- oder
Beschäftigungsmonaten oder in
einem Wohnsitzjahr bestehen
kann, je nachdem was vorge-
schrieben ist.
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Artikel 44.

Der Gesamtwert der Leistun-
gen, die nach Artikel 42 den ge-
schützten Personen gewährt
werden, hat zu betragen

a) 3 vom Hundert des nach
den Bestimmungen des
Artikels 66 festgesetzten
Lohns eines gewöhnlichen
erwachsenen männlichen
ungelernten Arbeiters,
vervielfacht mit der Ge-
samtzahl der Kinder aller
geschützten Personen, oder

b) 1'5 vom Hundert des ge-
nannten Lohns, verviel-
facht mit der Gesamtzahl
der Kinder aller Ein-
wohner.

Artikel 45.

Bestehen die Leistungen in
einer regelmäßig wiederkeh-
renden Zahlung, so sind sie
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren.

Teil VIII.
Leistungen bei Mutterschaft.

Artikel 46.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
Leistungen bei Mutterschaft
nach den Bestimmungen der
folgenden Artikel dieses Teils
zu gewährleisten.

Artikel 47.

Der gedeckte Fall hat die
Schwangerschaft und die Nie-
derkunft sowie ihre Folgen und
den sich daraus ergebenden Ver-
dienstentgang im Sinne der in-
nerstaatlichen Gesetzgebung zu
umfassen.

Artikel 48.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen

a) alle Frauen in vorgeschrie-
benen Gruppen von Ar-
beitnehmern, die insge-
samt mindestens 50 vom
Hundert aller Arbeitneh-
mer bilden, und für ärzt-
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liche Leistungen bei Mut-
terschaft auch die Ehe-
frauen der Männer dieser
Gruppen oder

b) alle Frauen in vorgeschrie-
benen Gruppen der er-
werbstätigen Bevölkerung,
die insgesamt mindestens
20 vom Hundert aller
Einwohner bilden, und für
ärztliche Leistungen bei
Mutterschaft auch die Ehe-
frauen der Männer dieser
Gruppen oder,

c) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, alle Frauen in
vorgeschriebenen Grup-
pen von Arbeitnehmern,
die insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller
Arbeitnehmer in gewerb-
lichen Betrieben mit min-
destens 20 beschäftigten
Personen bilden, und für
ärztliche Leistungen bei
Mutterschaft auch die
Ehefrauen der Männer
dieser Gruppen.

Artikel 49.

1. Bei Schwangerschaft und
Niederkunft sowie ihren Folgen
haben die ärztlichen Leistungen
bei Mutterschaft ärztliche Be-
treuung nach den Bestimmun-
gen der Absätze 2 und 3 dieses
Artikels zu umfassen.

2, Die ärztliche Betreuung hat
mindestens zu umfassen

a) Betreuung vor, während
und nach der Niederkunft
durch einen Arzt oder
eine geprüfte Hebamme
und

b) Krankenhauspflege, wenn
erforderlich.
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3. Die in Absatz 2 dieses Ar-
tikels bezeichnete ärztliche Be-
treuung hat darauf abzuzielen,
die Gesundheit der geschützten
Frau sowie deren Arbeitsfähig-
keit und Fähigkeit zur Besor-
gung ihrer persönlichen Ange-
legenheiten zu erhalten, wieder-
herzustellen oder zu bessern.

4. Die Regierungsstellen oder
Einrichtungen, welche die ärzt-
lichen Leistungen bei Mutter-
schaft gewähren, haben die ge-
schützten Frauen mit den als
geeignet erscheinenden Mitteln
dazu anzuhalten, von den Stel-
len des allgemeinen Gesund-
heitsdienstes Gebrauch zu ma-
chen) die von den Behörden
oder anderen behördlich aner-
kannten Organen zu ihrer Ver-
fügung gestellt werden.

Artikel 50.

Bei Verdienstentgang infolge
von Schwangerschaft und Nie-
derkunft sowie ihren Folgen hat
die Leistung in einer regelmä-
ßig wiederkehrenden Zahlung
zu bestehen, die nach den Be-
stimmungen des Artikels 65
oder des Artikels 66 berechnet
wird. Der Betrag der regel-
mäßig wiederkehrenden Zah-
lung kann sich im Verlaufe des
Falls unter der Voraussetzung
ändern, daß der Durchschnitts-
betrag den vorstehenden Be-
stimmungen entspricht.

Artikel 51.

Die in den Artikeln 49
und 50 bezeichneten Leistungen
sind im gedeckten Fall minde-
stens einer Frau in den ge-
schützten Gruppen zu gewähr-
leisten, die eine zur Vermei-
dung von Mißbräuchen als not-
wendig erachtete Wartezeit er-
füllt hat; die in Artikel 49 be-
zeichneten Leistungen sind auch
den Ehefrauen von Männern
der geschützten Gruppen zu ge-
währen, wenn diese die vorge-
sehene Wartezeit erfüllt haben.

Artikel 52.

Die in den Artikeln 49 und
50 bezeichneten Leistungen
sind während der ganzen Dauer
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des gedeckten Falls zu gewäh-
ren. Die regelmäßig wiederkeh-
rende Zahlung kann jedoch auf
zwölf Wochen begrenzt werden,
es sei denn, daß eine längere
Zeitspanne für das Fernbleiben
von der Arbeit durch die inner-
staatliche Gesetzgebung vorge-
schrieben oder zugelassen ist; in
diesem Fall kann die Zahlung
nicht auf eine kürzere Zeit-
spanne begrenzt werden.

Teil IX.
Leistungen bei Invalidität.

Artikel 53.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
Leistungen bei Invalidität nach
den Bestimmungen der folgen-
den Artikel dieses Teils zu ge-
währleisten.

Artikel 54.

Der gedeckte Fall hat einen
vorgeschriebenen Grad der Un-
fähigkeit zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit zu umfassen,
sofern diese Unfähigkeit vor-
aussichtlich dauernd ist oder
nach Wegfall des Krankengeldes
weiterbesteht.

Artikel 55.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen

a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller Ar-
beitnehmer bilden, oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt
mindestens 20 vom Hun-
dert aller Einwohner bil-
den, oder

c) alle Einwohner, deren
Mittel während der Dauer
des Falls vorgeschriebene
und den Bestimmungen
des Artikels 67 entspre-
chende Grenzen nicht
übersteigen, oder,

d) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, vorgeschriebene
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Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer in ge-
werblichen Betrieben mit
mindestens 20 beschäftig-
ten Personen bilden.

Artikel 56.

Die Leistung hat in einer re-
gelmäßig wiederkehrenden Zah-
lung zu bestehen, die berechnet
wird

a) nach den Bestimmungen
des Artikels 65 oder des
Artikels 66, wenn Grup-
pen von Arbeitnehmern
oder Gruppen der er-
werbstätigen Bevölkerung
geschützt sind,

b) nach den Bestimmungen
des Artikels 67, wenn alle
Einwohner geschützt sind,
deren Mittel während der
Dauer des Falls vorge-
schriebene Grenzen nicht
übersteigen.

Artikel 57.

1. Die in Artikel 56 bezeich-
nete Leistung ist im gedeckten
Fall mindestens zu gewährlei-
sten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit er-
füllt hat, die in einer Bei-
trags- oder Beschäfti-
gungszeit von 15 Jahren
oder einer Wohnsitzzeit
von zehn Jahren bestehen
kann,

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die eine
Wartezeit von drei Bei-
tragsjahren erfüllt hat
und für die während ihres
Arbeitslebens eine vor-
geschriebene jährliche
Durchschnittszahl von
Beiträgen entrichtet wor-
den ist.
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2. Hängt die in Absatz 1 be-
zeichnete Leistung von einer
Mindestbeitrags- oder Mindest-
beschäftigungszeit ab, so ist
eine gekürzte Leistung minde-
stens zu gewährleisten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit von
fünf Beitrags- oder Be-
schäftigungsjahren erfüllt
hat,

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die eine
Wartezeit von drei Bei-
tragsjahren erfüllt hat
und für die während ihres
Arbeitslebens die Hälfte
einer vorgeschriebenen
jährlichen Durchschnitts-
zahl von Beiträgen nach
den Bestimmungen von
Absatz 1 b) dieses Arti-
kels entrichtet worden ist.

3. Die Bedingungen in Ab-
satz 1 dieses Artikels gelten als
erfüllt, wenn eine Leistung, die
nach den Bestimmungen des
Teils XI berechnet ist, jedoch
um zehn Einheiten unter dem
in der Tabelle zu Teil XI für
den Typus des Leistungsemp-
fängers angegebenen Hundert-
satz liegt, mindestens jeder ge-
schützten Person gewährleistet
wird, die nach vorgeschriebener
Regelung fünf Beitrags- oder
Beschäftigungsjahre oder fünf
Wohnsitzjähre zurückgelegt
hat.

4. Der in der Tabelle zu
Teil XI angegebene Hundert-
satz kann im entsprechenden
Verhältnis gekürzt werden,
wenn die Wartezeit für die dem
gekürzten Hundertsatz entspre-
chende Leistung fünf Beitrags-
oder Beschäftigungsjahre über-
steigt, jedoch geringer als 15 Bei-
trags- oder Beschäftigungsjahre
ist. Eine gekürzte Leistung ist
nach Absatz 2 dieses Artikels zu
gewähren.
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Artikel 58.

Die in den Artikeln 56 und 57
bezeichneten Leistungen sind
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren oder so lange,
bis sie durch eine Leistung bei
Alter ersetzt werden.

Teil X.
Leistungen an Hinter-

bliebene.
Artikel 59.

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens gilt,
hat den geschützten Personen
Leistungen an Hinterbliebene
flach den Bestimmungen der
folgenden Artikel dieses Teils
zu gewährleisten.

Artikel 60.

L Der gedeckte Fall hat den
Verlust der Unterhaltsmittel zu
umfassen, den die Witwe oder
die Kinder infolge des Todes
des Unterhaltspflichtigen erlei-
den; für die Witwe kann der
Leistungsanspruch davon abhän-
gig gemacht werden, daß sie
nach der innerstaatlichen Ge-
setzgebung als unfähig gilt,
selbst für ihren Unterhalt zu
sorgen.

2. Die innerstaatliche Gesetz-
gebung kann bestimmen, daß
die Leistung ruht, falls die Per-
son, die Anspruch darauf hätte,
eine Erwerbstätigkeit der vor-
geschriebenen Art ausübt, oder
daß die auf Beiträgen be-
ruhende Leistung gekürzt Wird,
wenn der Verdienst des Lei-
stungsempfängers einen vorge-
schriebenen Betrag übersteigt,
und daß die nicht auf Beiträgen
beruhende Leistung gekürzt
wird, wenn der Verdienst des
Leistungsempfängers oder seine
sonstigen Mittel oder beide zu-
sammen einen vorgeschriebenen
Betrag übersteigen.

Artikel 61.

Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen

a) die Ehefrauen und Kin-
der von Unterhaltspflich-
tigen in vorgeschriebenen
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Gruppen von Arbeitneh-
mern, die insgesamt min-
destens 50 vom Hundert
aller Arbeitnehmer bil-
den, oder

b) die Ehefrauen und Kin-
der von Unterhaltspflich-
tigen in vorgeschriebenen
Gruppen der erwerbstäti-
gen Bevölkerung, die ins-
gesamt mindestens 20 vom
Hundert aller Einwohner
bilden, oder

c) alle Witwen und Kinder,
die Einwohner sind, den
Unterhaltspflichtigen ver-
loren haben und deren
Mittel während der Dauer
des Falls vorgeschriebene
und den Bestimmungen
des Artikels 67 entspre-
chende Grenzen nicht
übersteigen, oder,

d) wenn eine Erklärung nach
Artikel 3 abgegeben wor-
den ist, die Ehefrauen und
Kinder von Unterhalts-
pflichtigen in vorgeschrie-
benen Gruppen von Ar-
beitnehmern, die insge-
samt mindestens 50 vom
Hundert aller Arbeitneh-
mer in gewerblichen Be-
trieben mit mindestens
20 beschäftigten Personen
bilden.

Artikel 62.

Die Leistung hat in einer re-
gelmäßig wiederkehrenden Zah-
lung zu bestehen, die berechnet
wird

a) nach den Bestimmungen
des Artikels 65 oder des
Artikels 66, wenn Grup-
pen von Arbeitnehmern
oder Gruppen der er-
werbstätigen Bevölkerung
geschützt sind,

b) nach den Bestimmungen
des Artikels 67, wenn alle
Einwohner geschützt sind,
deren Mittel während der
Dauer des Falls vorge-
schriebene Grenzen nicht
übersteigen.
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Artikel 63.

1. Die in Artikel 62 bezeich-
nete Leistung ist im gedeckten
Fall mindestens zu gewährleisten

a) einer geschützten Person,
falls der für sie Unter-
haltspflichtige nach vorge-
schriebener Regelung eine
Wartezeit erfüllt hat, die
in einer Beitrags- oder
Beschäftigungszeit von
15 Jahren oder einer
Wohnsitzzeit von zehn
Jahren bestehen kann,

b) wenn grundsätzlich die
Ehefrauen und Kinder
aller erwerbstätigen Per-
sonen geschützt sind, einer
geschützten Person, falls
der für sie Unterhalts-
pflichtige eine Wartezeit
von drei Beitragsjahren
erfüllt hat und für ihn
während seines Arbeitsle-
bens eine vorgeschriebene
jährliche Durchschnitts-
zahl von Beiträgen ent-
richtet worden ist.

2. Hängt die in Absatz 1 be-
zeichnete Leistung von einer
Mindestbeitrags- oder Mindest-
beschäftigungszeit ab, so ist eine
gekürzte Leistung mindestens zu
gewährleisten

a) einer geschützten Person,
falls der für sie Unter-
haltspflichtige nach vorge-
schriebener Regelung eine
Wartezeit von fünf Bei-
trags- oder Beschäfti-
gungsjahren erfüllt hat,

b) wenn grundsätzlich die
Ehefrauen und Kinder al-
ler erwerbstätigen Perso-
nen geschützt sind, einer
geschützten Person, falls
der für sie Unterhalts-
pflichtige eine Wartezeit
von drei Beitragsjahren
erfüllt hat und für ihn
•während seines Arbeitsle-
bens die Hälfte einer vor-
geschriebenen jährlichen
Durchschnittszahl von
Beiträgen nach den Be-
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Stimmungen von Ab-
satz 1 b) dieses Artikels
entrichtet worden ist.

3. Die Bedingungen in Ab-
satz 1 dieses Artikels gelten als
erfüllt, wenn eine Leistung, die
nach den Bestimmungen des
Teils XI beredinet ist, jedoch
um zehn Einheiten unter dem
in der Tabelle zu Teil XI für
den Typus des Leistungsemp-
fängers angegebenen Hundert-
satz liegt, mindestens jeder ge-
schützten Person gewährleistet
wird und der für sie Unter-
haltspflichtige nach vorgeschrie-
bener Regelung fünf Beitrags-
oder Beschäftigungsjahre oder
fünf Wohnsitzjahre zurückge-
legt hat.

4. Der in der Tabelle zu
Teil XI angegebene Hundert-
satz, kann im entsprechenden
Verhältnis gekürzt werden,
wenn die Wartezeit für die
dem gekürzten Hundertsatz ent-
sprechende Leistung fünf Bei-
trags- oder Beschäftigungsjahre
übersteigt, jedoch geringer als
15 Beitrags- oder Beschäfti-
gungsjahre ist. Eine gekürzte
Leistung ist nach Absatz 2 die-
ses Artikels zu gewähren.

5. Für den Leistungsanspruch
einer kinderlosen Witwe, die
als unfähig gilt, selbst für ihren
Unterhalt zu sorgen, kann eine
Mindestdauer der Ehe vorge-
schrieben werden.

Artikel 64,

Die in den Artikeln 62
und 63 bezeichneten Leistungen
sind während der ganzen Dauer
des Falls zu gewähren.

Teil X.
Berechnung der regelmäßig
wiederkehrenden Zahlungen.

Artikel 65.

1. Bei einer regelmäßig wie-
derkehrenden Zahlung, auf
welche dieser Artikel Anwen-
dung findet, ist der Leistungs-
betrag, erhöht um den Betrag
der während der Dauer des
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Falls zu zahlenden Familienzu-
lagen, wie folgt au bemessen.
Er hat für den betreffenden
Fall und den in der Tabelle zu
diesem Teil bezeichneten Typus
des Leistungsempfängers minde-
stens den in der Tabelle vor-
gesehenen Hundertsatz der Ge-
samtsumme aus dem früheren
Verdienst des Leistungsempfän-
gers oder des für ihn Unter-
haltspflichtigen und den Betrag
der Familienzulagen zu errei-
chen, die einer geschützten Per-
son mit gleichen Familienlasten,
wie sie der Typus des Lei-
stungsempfängers hat, zu zah-
len sind.

2. Der frühere Verdienst des
Leistungsempfängers oder des
für ihn Unterhaltspflichtigen ist
nach vorgeschriebener Regelung
zu berechnen; sind die geschütz-
ten Personen oder die für sie
Unterhaltspflichtigen in Ver-
dienstklassen eingeteilt, so kann
der frühere Verdienst nach den
Grundverdiensten der Klassen,
zu denen sie gehörten, berechnet
werden.

3. Für den Leistungsbetrag
oder für den bei der Berech-
nung dieses Betrages zugrunde
gelegten Verdienst kann eine
Höchstgrenze vorgeschrieben
werden, vorausgesetzt, daß da-
bei den Bestimmungen von Ab-
satz 1 dieses Artikels entspro-
chen wird, wenn der frühere
Verdienst des Leistungsempfän-
gers oder des für ihn Unter-
haltspflichtigen nicht höher ist
als der Lohn eines gelernten
männlichen Arbeiters.

4. Der frühere Verdienst des
Leistungsempfängers oder des
für ihn Unterhaltspflichtigen,
der Lohn des gelernten männ-
lichen Arbeiters, die Leistung
und die Familienzulagen sind
auf derselben zeitlichen Grund-
lage zu berechnen.

5. Für die übrigen Leistungs-
empfänger hat die Leistung in
einem angemessenen Verhältnis
zu der des Typus des Leistungs-
empfängers zu stehen.

6. Im Sinne dieses Artikels
hat als gelernter männlicher Ar-
beiter zu gelten



454 8. Stück — Ausgegeben am 27. Jänner 1970 — Nr. 33

a) ein Einrichter oder Dre-
her in der Maschinenbau-
industrie mit Ausnahme
der Elektromaschinenin-
dustrie oder

b) der Typus des gelernten
Arbeiters nach den Be-
stimmungen des nachste-
henden Absatzes oder

c) eine Person, deren Ver-
dienst nicht niedriger ist
als der Verdienst von
75 vom Hundert aller ge-
schützten Personen, wobei
dieser Verdienst auf der
Grundlage jährlicher oder
kürzerer Zeitspannen er-
mittelt wird, je nachdem
was vorgeschrieben ist,
oder

d) eine Person, deren Ver-
dienst ebenso hoch ist
wie 125 vom Hundert
des Durchschnittsverdien-
stes aller geschützten Per-
sonen.

7. Als Typus des gelernten
Arbeiters im Sinne von b) des
vorstehenden Absatzes hat eine
Person zu gelten, die in der
Hauptgruppe mit der größten
Zahl für den betreffenden
Fall geschützter erwerbstätiger
männlicher Personen oder von
Unterhaltspflichtigen der ge-
schützten Personen innerhalb
der Abteilung beschäftigt ist,
die ihrerseits die größte Zahl
solcher Personen oder Unter-
haltspflichtiger umfaßt; hiefür
wird die Internationale Syste-
matik der wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten zugrunde gelegt, die
vom Wirtschafts- und Sozialrat
der Organisation der Vereinten
Nationen auf seiner siebenten
Tagung am 27. August 1948
angenommen wurde und im
Anhang zu diesem Überein-
kommen wiedergegeben ist, un-
ter Berücksichtigung aller spä-
teren Änderungen.

8. Haben die Leistungen eine
nach Gebieten unterschiedliche
Höhe, so kann der gelernte
männliche Arbeiter nach den
Bestimmungen der Absätze 6
und 7 dieses Artikels für jedes
Gebiet bestimmt werden.
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9. Der Lohn des gelernten
männlichen Arbeiters ist auf
der Grundlage der Lohnsätze
für die durch Gesamtarbeitsver-
träge oder gegebenenfalls von
oder auf Grund der innerstaat-
lichen Gesetzgebung oder durch
Gewohnheit festgelegte normale
Arbeitszeit zu ermitteln unter
Einbeziehung etwaiger Teue-
rungszulagen; haben diese
Lohnsätze eine nach Gebieten
unterschiedliche Höhe und fin-
det der Absatz 8 dieses Artikels
keine Anwendung, so ist der
mittlere Lohn zugrunde zu le-
gen.

10. Die Beträge der laufenden
regelmäßig wiederkehrenden
Zahlungen bei Alter, bei Ar-
beitsunfällen und Berufskrank-
heiten (mit Ausnahme derjeni-
gen bei Arbeitsunfähigkeit), bei
Invalidität und bei Tod des
Unterhaltspflichtigen, sind nach
namhaften Änderungen in der
allgemeinen Verdiensthöhe, die
sich aus namhaften Änderungen
in den Lebenshaltungskosten er-
geben, zu überprüfen.

Artikel 66.

1. Bei einer regelmäßig wie-
derkehrenden Zahlung, auf wel-
che dieser Artikel Anwendung
findet, ist der Leistungsbetrag,
erhöht um den Betrag der wäh-
rend der Dauer des Falls zu
zahlenden Familienzulagen, wie
folgt zu bemessen. Er hat für
den betreffenden Fall und den
in der Tabelle zu diesem Teil
bezeichneten Typus des Lei-
stungsempfängers mindestens
den in der Tabelle vorgesehenen
Hundertsatz der Gesamtsumme
aus dem Lohn eines gewöhn-
lichen erwachsenen männlichen
ungelernten Arbeiters und dem
Betrag der Familienzulagen zu
erreichen, die einer geschützten
Person mit gleichen Familien-
lasten, wie sie der Typus des
Leistungsempfängers hat, zu
zahlen sind.

2. Der Lohn des gewöhn-
lichen erwachsenen männlichen
ungelernten Arbeiters, die Lei-
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stung und die Familienzulagen
sind auf derselben zeitlichen
Grundlage zu berechnen.

3. Für die übrigen Leistungs-
empfänger hat die Leistung in
einem angemessenen Verhältnis
zu der des Typus des Leistungs-
empfängers zu stehen.

4. Im Sinne dieses Artikels
hat als gewöhnlicher erwachse-
ner männlicher ungelernter Ar-
beiter zu gelten

a) der Typus des ungelernten
Arbeiters in der Maschi-
nenbauindustrie mit Aus-
nahme der Elektromaschi-
nenindustrie oder

b) der Typus des ungelernten
Arbeiters nach den Be-
stimmungen des nachste-
henden Absatzes.

5. Als Typus des ungelernten
Arbeiters im Sinne von b) des
vorstehenden Absatzes hat eine
Person zu gelten, die in der
Hauptgruppe mit der größten
Zahl für den betreffenden
Fall geschützter erwerbstätiger
männlicher Personen oder von
Unterhaltspflichtigen der ge-
schützten Personen innerhalb
der Abteilung beschäftigt ist,
die ihrerseits die größte Zahl
solcher Personen oder Unter-
haltspflichtiger umfaßt; hiefür
wird die Internationale Syste-
matik der wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten zugrunde gelegt, die
vom Wirtschafts- und Sozialrat
der Organisation der Vereinten
Nationen auf seiner siebenten
Tagung am 27. August 1948
angenommen wurde und im
Anhang zu diesem Überein-
kommen wiedergegeben ist,
unter Berücksichtigung aller spä-
teren Änderungen.

6. Haben die Leistungen eine
nach Gebieten unterschiedliche
Höhe, so kann der gewöhnliche
erwachsene männliche unge-
lernte Arbeiter nach den Be-
stimmungen der Absätze 4 und
5 dieses Artikels für jedes Ge-
biet bestimmt werden.

7. Der Lohn des gewöhn-
lichen erwachsenen männlichen
ungelernten Arbeiters ist auf
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der Grundlage der Lohnsätze
für die durch Gesamtarbeits-
verträge oder gegebenenfalls
von oder auf Grund der inner-
staatlichen Gesetzgebung oder
durch Gewohnheit festgelegte
normale Arbeitszeit zu ermit-
teln unter Einbeziehung et-
waiger Teuerungszulagen; haben
diese Lohnsätze eine nach Ge-
bieten unterschiedliche Höhe
und findet der Absatz 6 dieses
Artikels keine Anwendung, so
ist der mittlere Lohn zugrunde
zu legen.

8. Die Beträge der laufenden
regelmäßig wiederkehrenden
Zahlungen bei Alter, bei Ar-
beitsunfällen und Berufskrank-
heiten (mit Ausnahme derjeni-
gen bei Arbeitsunfähigkeit), bei
Invalidität und bei Tod des
Unterhaltspflichtigen, sind nach
namhaften Änderungen in der
allgemeinen Verdiensthöhe, die
sich aus namhaften Änderungen
in den Lebenshaltungskosten er-
geben, zu überprüfen.

Artikel 67.

Bei einer regelmäßig wieder-
kehrenden Zahlung, auf welche
dieser Artikel Anwendung fin-
det, gilt folgendes:

a) Der Leistungsbetrag ist
entsprechend einer vorge-
schriebenen Skala oder
entsprechend einer von
der zuständigen Stelle
nach vorgeschriebener Re-
gelung festgelegten Skala
zu berechnen.

b) Der Leistungsbetrag kann
nur insoweit gekürzt wer-
den, als die sonstigen Mit-
tel der Familie des Lei-
stungsempfängers vorge-
schriebene namhafte Be-
träge oder von der zustän-
digen Stelle nach vorge-
schriebener Regelung fest-
gelegte namhafte Beträge
übersteigen.

c) Die Gesamtsumme aus der
Leistung und den sonsti-
gen Mitteln nach Abzug
der in b) bezeichneten
namhaften Beträge hat
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auszureichen, um der Fa-
milie des Leistungsemp-
fängers gesunde und an-
gemessene Lebensbedin-
gungen zu gewährleisten;
sie darf nicht unter der
nach den Bestimmungen
des Artikels 66 berech-
neten Leistung liegen.

d) Die Bedingungen in c)
haben als erfüllt zu gelten,
wenn der Gesamtbetrag
der nach dem betreffen-
den Teil gewährten Lei-
stungen um mindestens
30 vom Hundert höher
ist als der Gesamtbetrag
der Leistungen, der bei
Anwendung der Bestim-
mungen des Artikels 66
und der nachstehenden
Bestimmungen erreicht
würde:

i) Artikel 15 b) für
Teil III,

ii) Artikel 27 b) für
Teil V,

iii) Artikel 55 b) für
Teil IX,

iv) Artikel 61 b) für
Teil X.
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Tabelle zu Teil XL

Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen an die Typen der Leistungsempfänger.

Teil XII.

Gleichbehandlung von Ein-
wohnern, die nicht die Staats-
angehörigkeit des Wohnsitz-

landes besitzen.

Artikel 68.

1. Einwohnern, die nicht die
Staatsangehörigkeit des Wohn-
sitzlandes besitzen, sind die
gleichen Rechte einzuräumen
wie Einwohnern mit der Staats-
angehörigkeit dieses Landes. Für
NichtStaatsangehörige oder
außerhalb des Gebietes des Mit-
glieds geborene Staatsangehörige
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können jedoch Sonderbestim-
mungen vorgeschrieben werden,
soweit es sich um ganz oder
überwiegend aus öffentlichen
Mitteln finanzierte Leistungen
oder Leistungsteile sowie um
Übergangsregelungen handelt.

2. Bei den auf Beiträgen be-
ruhenden Systemen der Sozia-
len Sicherheit, deren Schutz
sich auf die Arbeitnehmer er-
streckt, sind den geschützten
Personen, die Staatsangehörige
eines anderen Mitglieds sind, das
die Verpflichtungen aus dem
entsprechenden Teil des Über-
einkommens übernommen hat,
in bezug auf diesen Teil die
gleichen Rechte wie den Staats-
angehörigen des betreffenden
Mitglieds einzuräumen. Die An-
wendung dieses Absatzes kann
jedoch vom Bestehen eines
zweiseitigen oder mehrseitigen
Gegenseitigkeitsabkommens ab-
hängig gemacht werden.

Teil XIII.
Gemeinsame Bestimmungen.

Artikel 69.

Eine Leistung, auf die eine
geschützte Person nach einem
der Teile II bis X dieses Über-
einkommens Anspruch hätte,
kann in einem vorgeschriebenen
Ausmaß ruhen,

a) solange die betreffende
Person sich außerhalb des
Gebietes des Mitglieds auf-
hält,

b) solange der Unterhalt der
betreffenden Person aus
öffentlichen Mitteln oder
von einer Einrichtung
oder einem Dienste der
Sozialen Sicherheit bestrit-
ten wird, wobei jedoch,
falls die Leistung den
Wert des Unterhalts über-
steigt, der Unterschied
den unterhaltsberechtigten
Angehörigen des Lei-
stungsempfängers zuzu-
weisen ist,

c) solange die betreffende
Person eine andere Geld-
leistung der Sozialen Si-
cherheit mit Ausnahme
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einer Familienleistung be-
zieht, ferner, solange sie
für denselben Fall von
dritter Seite entschädigt
wird, wobei jedoch der
ruhende Leistungsteil die
andere Leistung oder die
von dritter Seite gewährte
Entschädigung nicht über-
steigen darf,

d) wenn die betreffende Per-
son durch Betrug ver-
sucht hat, eine Leistung zu
erhalten,

e) wenn der Fall von der be-
treffenden Person durch
ein von ihr begangenes
Verbrechen oder Vergehen
herbeigeführt worden ist,

f) wenn der Fall von der be-
treffenden Person vorsätz-
lich herbeigeführt worden
ist,

g) in entsprechenden Fällen,
wenn die betreffende Per-
son es unterläßt, von den
ihr zur Verfügung gestell-
ten Einrichtungen des
ärztlichen Dienstes oder
des Dienstes für die beruf-
liche Nach- und Umschu-
lung Gebrauch zu machen
oder die für die Nach-
prüfung des Bestehens des
Falls oder für das Verhal-
ten der Leistungsempfän-
ger vorgeschriebene Rege-
lung nicht befolgt,

h) bei Leistungen im Fall der
Arbeitslosigkeit, wenn die
betreffende Person es
unterläßt, von den ihr
zur Verfügung gestellten
Einrichtungen der Ar-
beitsvermittlung Gebrauch
zu machen,

i) bei Leistungen im Fall der
Arbeitslosigkeit, wenn der
Verlust der Beschäftigung
die unmittelbare Folge
einer auf eine Arbeits-
streitigkeit zurückzufüh-
renden Arbeitseinstellung
war oder die betreffende
Person ihre Beschäftigung
freiwillig ohne ausrei-
chende Gründe aufgegeben
hat, und
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J) bei Leistungen an Hinter-
bliebene, solange eine Wit-
we mit einem Mann in
eheähnlicher Gemeinschaft
lebt.

Artikel 70.

1. Jedem Antragsteller ist das
Recht einzuräumen, ein Rechts-
mittel einzulegen, falls die
Leistung abgelehnt oder ihre
Art oder ihr Ausmaß strittig
wird.

2. Wird bei der Anwendung
dieses Übereinkommens die
ärztliche Betreuung von einer
einem Parlament verantwort-
lichen Regierungsstelle durchge-
führt, so kann an die Stelle des
in Absatz 1 dieses Artikels vor-
gesehenen Rechts auf Einlegung
eines Rechtsmittels das Recht
treten, eine Beschwerde über die
Ablehnung der ärztlichen Be-
treuung oder die Art der er-
haltenen Betreuung der zustän-
digen Stelle zur Prüfung zu
unterbreiten.

3. Werden Ansprüche bei
einem zur Behandlung von Fra-
gen der Sozialen Sicherheit ge-
bildeten Sondergericht geltend
gemacht, in dem die geschützten
Personen vertreten sind, so
braucht kein Recht auf Rechts-
mittel eingeräumt zu werden.

Artikel 71.

1. Die Aufwendungen für die
nach diesem Übereinkommen
gewährten Leistungen und die
Kosten für ihre Verwaltung
sind gemeinschaftlich durch Bei-
träge oder Steuern oder aus bei-
den Quellen zusammen zu be-
streiten, und zwar so, daß Här-
ten für Minderbemittelte ver-
mieden werden und der wirt-
schaftlichen Lage des Mitglieds
und der geschützten Personen-
gruppen Rechnung getragen
wird.

2. Die Gesamtsumme der von
den geschützten Arbeitnehmern
aufzubringenden Beiträge darf
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50 vom Hundert der Gesamt-
summe der für den Schutz der
Arbeitnehmer und ihrer Ehe-
frauen und Kinder bestimmten
Mittel nicht übersteigen. Zur
Feststellung, ob diese Bedingung
erfüllt ist, können alle von dem
Mitglied nach dem Überein-
kommen gewährten Leistungen
mit Ausnahme der Familien-
leistungen und, sofern hiefür
ein besonderer Zweig besteht,
der Leistungen bei Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten be-
rücksichtigt werden.

3. Das Mitglied hat die all-
gemeine Verantwortung für die
Gewährung der nach diesem
Übereinkommen vorgesehenen
Leistungen zu übernehmen und
alle hiefür notwendigen Maß-
nahmen zu treffen; es hat, wenn
erforderlich, dafür zu sorgen,
daß die notwendigen versiche-
rungstechnischen Untersuchun-
gen und Berechnungen über das
finanzielle Gleichgewicht regel-
mäßig und auf alle Fälle vor
jeder Änderung der Leistungen,
der Beitragssätze oder der zur
Deckung der in Betracht kom-
menden Fälle in Anspruch ge-
nommenen Steuern durchge-
führt werden.

Artikel 72.

1. Wird die Verwaltung nicht
von einer nach Weisungen der
Behörden tätigen Einrichtung
oder von einer einem Parla-
ment verantwortlichen Regie-
rungsstelle wahrgenommen, so
sind unter den vorgeschriebenen
Voraussetzungen Vertreter der
geschützten Personen an der
Verwaltung zu beteiligen oder
ihr in beratender Eigenschaft
beizuordnen; die innerstaatliche
Gesetzgebung kann auch die
Mitwirkung von Vertretern der
Arbeitgeber und der Behörden
vorsehen.

2. Das Mitglied hat die all-
gemeine Verantwortung für die
einwandfreie Verwaltung der
Einrichtungen und Dienste zu
übernehmen, die bei der Durch-
führung dieses Übereinkom-
mens mitwirken.
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Teil XIV.
Sonstige Bestimmungen.

Artikel 73.

Dieses Übereinkommen findet
keine Anwendung auf

a) Fälle, die sich vor dem In-
krafttreten des entspre-
chenden Teils des Über-
einkommens für das be-
treffende Mitglied ereig-
net haben,

b) Leistungen für Fälle, die
sich nach dem Inkrafttre-
ten des entsprechenden
Teils des Übereinkom-
mens für das betreffende
Mitglied ereignet haben,
soweit sich die Ansprüche
auf diese Leistungen aus
der Zeit vor diesem In-
krafttreten herleiten.

Artikel 74.

Dieses Übereinkommen gilt
nicht als Abänderung eines be-
reits bestehenden Übereinkom-
mens.

Artikel 75.

Enthält ein Übereinkommen,
das später von der Konferenz
angenommen wird und sich auf
einen oder mehrere der im vor-
liegenden Übereinkommen be-
handelten Gegenstände bezieht,
eine dahingehende Bestimmung,
so verlieren die Bestimmungen
des vorliegenden Übereinkom-
mens, die im neuen Überein-
kommen angeführt werden,
gegenüber jedem Mitglied, wel-
ches das neue Übereinkommen
ratifiziert hat, ihre Wirksamkeit
von dem Zeitpunkt an, in dem
das neue Übereinkommen für
das betreffende Mitglied in
Kraft tritt.

Artikel 76.

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert, ver-
pflichtet sich, in dem Jahres-
bericht, den es nach Artikel 22
der Verfassung der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über
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die Anwendung dieses Überein-
kommens vorzulegen hat,

a) vollständige Auskünfte
über die Gesetzgebung,
durch welche die Bestim-
mungen des Übereinkom-
mens verwirklicht werden,
zu erteilen,

b) Nachweise darüber zu er-
bringen, daß es die in den
folgenden Bestimmungen
bezeichneten statistischen
Erfordernisse erfüllt hat:

i) Artikel 9 a), b), c)
oder d); 15 a), b)
oder d); 21 a) oder
c); 27 a), b) oder d);
33 a) oder b); 41 a),
b) oder d); 48 a), b)
oder c); 55 a), b) oder
d); 61 a), b) oder d)
in bezug auf die Zahl
der geschützten Per-
sonen,

ii) Artikel 44, 65, 66
oder 67 in bezug auf
die Leistungssätze,

iii) Artikel 18 Absatz 2 a)
in bezug auf die
Dauer des Kranken-
geldes,

iv) Artikel 24 Absatz 2
in bezug auf die
Dauer der Leistungen
bei Arbeitslosigkeit,

v) Artikel 71 Absatz 2
in bezug auf den An-
teil der Mittel, die
aus Beiträgen der ge-
schützten Arbeitneh-
mer stammen.

Diese Nachweise haben in
ihrer Darstellung soweit wie
möglich den vom Verwaltungs-
rat des Internationalen Arbeits-
amtes zur Erzielung einer
größeren Einheitlichkeit ge-
machten Vorschlägen zu ent-
sprechen.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert, be-
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richtet dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes in
angemessenen Zeitabständen
entsprechend den Beschlüssen
des Verwaltrungsrates über den
Stand seiner Gesetzgebung und
Praxis hinsichtlich jedes der
Teile II bis X des Übereinkom-
mens, die nicht bereits in seiner
Ratifikation oder in einer nach
Artikel 4 zu einem späteren
Zeitpunkt gemachten Mitteilung
angegeben worden sind.

Artikel 77.

1. Dieses Übereinkommen
findet keine Anwendung auf
Schiffsleute und Seefischer; Be-
stimmungen über den Schutz
der Schiffsleute und der See-
fischer sind von der Internatio-
nalen Arbeitskonferenz im
Übereinkommen über die So-
ziale Sicherheit der Schiffsleute,
1946, und im Übereinkommen
über die Altersrenten der
Schiffsleute, 1946, getroffen
worden.

2. Bei Berechnung des Hun-
dertsatzes der Arbeitnehmer
oder Einwohner, die nach ir-
gendeinem der von der Ratifi-
kation erfaßten Teile II bis X
geschützt sind, kann ein Mit-
glied die Schiffsleute und die
Seefischer von der Zahl der Ar-
beitnehmer, der erwerbstätigen
Bevölkerung oder der Einwoh-
ner ausnehmen.

Teil XV.
Schlußbestimmungen.

Artikel 78.

Die förmlichen Ratifikationen
dieses Übereinkommens sind
dem Generaldirektor des Inter-
nationalen Arbeitsamtes zur
Eintragung mitzuteilen.

Artikel 79.

1. Dieses Übereinkommen
bindet nur diejenigen Mitglie-
der der Internationalen Arbeits-
organisation, deren Ratifikation
durch den Generaldirektor ein-
getragen ist.
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2. Es tritt in Kraft zwölf
Monate, nachdem die Ratifika-
tionen zweier Mitglieder durch
den Generaldirektor eingetra-
gen worden sind.

3. In der Folge tritt dieses
Übereinkommen für jedes Mit-
glied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation
in Kraft.

Artikel 80.

1. In den dem Generaldirek-
tor des Internationalen Arbeits-
amtes nach Artikel 35 Absatz 2
der Verfassung der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über-
mittelten Erklärungen hat das
beteiligte Mitglied die Gebiete
bekanntzugeben,

a) für die es die Verpflich-
tung zur unveränderten
Durchführung der Bestim-
mungen des Übereinkom-
mens oder einzelner
Teile des Übereinkom-
mens übernimmt,

b) für die es die Verpflich-
tung zur Durchführung
der Bestimmungen des
Übereinkommens oder
einzelner Teile des Über-
einkommens mit Abwei-
chungen übernimmt, un-
ter Angabe der Einzel-
heiten dieser Abweichun-
gen,

c) in denen das Übereinkom-
men nicht durchgeführt
werden kann, und in die-
sem Fall die Gründe da-
für,

d) für die es sich die Ent-
scheidung bis zu einer
weiteren Prüfung der
Lage in bezug auf die be-
treffenden Gebiete vorbe-
hält.

2. Die Verpflichtungen nach
Absatz 1 a) und b) dieses Ar-
tikels gelten als Bestandteil der
Ratifikation und haben die Wir-
kung einer Ratifikation.

3. Jedes Mitglied kann die in
der ursprünglichen Erklärung
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nach Absatz 1 b), c) und d) die-
ses Artikels mitgeteilten Vor-
behalte jederzeit durch eine
spätere Erklärung ganz oder
teilweise zurückziehen.

4. Jedes Mitglied kann dem
Generaldirektor zu jedem Zeit-
punkt, in dem dieses Überein-
kommen nach Artikel 82 ge-
kündigt werden kann, eine Er-
klärung übermitteln, durch die
der Inhalt jeder früheren Er-
klärung in sonstiger Weise ab-
geändert und die in dem betref-
fenden Zeitpunkt in bestimmten
Gebieten bestehende Lage ange-
geben wird.

Artikel 81.

1. In den dem Generaldirek-
tor des Internationalen Arbeits-
amtes nach Artikel 35 Absätze 4
und 5 der Verfassung der In-
ternationalen Arbeitsorganisa-
tion übermittelten Erklärungen
ist anzugeben, ob das Überein-
kommen oder die Teile, auf die
sich eine Erklärung bezieht, in
dem betreffenden Gebiet mit
oder ohne Abweichungen durch-
geführt werden; besagt die Er-
klärung, daß die Durchführung
des Übereinkommens oder ein-
zelner Teile mit Abweichungen
erfolgt, so sind die Einzelheiten
dieser Abweichungen anzugeben

2. Das beteiligte Mitglied, die
beteiligten Mitglieder oder die
beteiligte internationale Be-
hörde können jederzeit durch
eine spätere Erklärung auf das
Recht der Inanspruchnahme je-
der in einer früheren Erklärung
mitgeteilten Abweichung ganz
oder teilweise verzichten.

3. Das beteiligte Mitglied, die
beteiligten Mitglieder oder die
beteiligte internationale Be-
hörde können dem Generaldi-
rektor zu jedem Zeitpunkt, in
dem dieses Übereinkommen
nach Artikel 82 gekündigt wer-
den kann, eine Erklärung über-
mitteln, durch die der Inhalt
jeder früheren Erklärung in
sonstiger Weise abgeändert und
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die in dem betreffenden Zeit-
punkt bestehende Lage in be-
zug auf die Durchführung dieses
Übereinkommens angegeben
wird.

Artikel 82.

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann das Übereinkommen oder
einen oder mehrere seiner Teile
II bis X nach Ablauf von zehn
Jahren, gerechnet von dem Tag,
an dem es zum erstenmal in
Kraft getreten ist, durch An-
zeige an den Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsam-
tes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen.
Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr
nach der Eintragung ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat
und innerhalb eines Jahres nach
Ablauf des im vorigen Absatz
genannten Zeitraumes von zehn
Jahren von dem in diesem Ar-
tikel vorgesehenen Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht,
bleibt für einen weiteren Zeit-
raum von zehn Jahren gebun-
den. In der Folge kann es dieses
Übereinkommen oder einen
oder mehrere der Teile II bis X
jeweils nach Ablauf eines Zeit-
raumes von zehn Jahren nach
Maßgabe dieses Artikels kün-
digen.

Artikel 83.

1. Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
gibt allen Mitgliedern der In-
ternationalen Arbeitsorganisa-
tion Kenntnis von der Eintra-
gung aller Ratifikationen, Er-
klärungen und Kündigungen,
die ihm von den Mitgliedern
der Organisation mitgeteilt wer-
den.

2. Der Generaldirektor wird
die Mitglieder der Organisation,
wenn er ihnen von der Eintra-
gung der zweiten Ratifikation,
die ihm mitgeteilt wird, Kennt-
nis gibt, auf den Zeitpunkt
aufmerksam machen, in dem
dieses Übereinkommen in Kraft
tritt.
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Artikel 84.

Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
übermittelt dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen
zwecks Eintragung nach Arti-
kel 102 der Charta der Verein-
ten Nationen vollständige Aus-
künfte über alle von ihm nach
Maßgabe der vorausgehenden
Artikel eingetragenen Ratifika-
tionen, Erklärungen und Kündi-
gungen.

Artikel 85.

Der Verwaltungsrat des In-
ternationalen Arbeitsamtes hat,
sooft er es für nötig erachtet,
der Allgemeinen Konferenz
einen Bericht über die Durch-
führung dieses Übereinkom-
mens zu erstatten und zu prü-
fen, ob die Frage seiner gänz-
lichen oder teilweisen Abän-
derung auf die Tagesordnung
der Konferenz gesetzt werden
soll.

Artikel 86.

1. Nimmt die Konferenz ein
neues Übereinkommen an, wel-
ches das vorliegende Überein-
kommen ganz oder teilweise
abändert, und sieht das neue
Übereinkommen nichts anderes
vor, so gelten folgende Bestim-
mungen:

a) Die Ratifikation des neu-
gefaßten Übereinkom-
mens durch ein Mitglied
schließt ohne weiteres die
sofortige Kündigung des
vorliegenden Überein-
kommens in sich, ohne
Rücksicht auf Artikel 82,
vorausgesetzt, daß das
neugefaßte Übereinkom-
men in Kraft getreten ist.

b) Vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des neugefaß-
ten Übereinkommens an
kann das vorliegende
Übereinkommen von den
Mitgliedern nicht mehr
ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorlie-
gende Übereinkommen nach
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Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die
dieses, aber nicht das neugefaßte
Übereinkommen ratifiziert ha-
ben.

Artikel 87.

Der französische und der eng-
lische Wortlaut dieses Überein-
kommens sind in gleicher Weise
maßgebend.
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Anhang.
Internationale Systematik der

wirtschaftlichen Tätigkeiten

Verzeichnis der Abteilungen und
der Hauptgruppen.

Abteilung 0. Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Jagd und Fischerei:

01. Landwirtschaft und Tierzucht

02. Forstwirtschaft und Wald-
nutzung

03. Jagd, Fallenstellerei und
Wildhege

04. Fischerei

Abteihing 1. Industrien zur Ge-
winnung von Rohstoffen;

11. Kohlenbergbau
12. Metallbergbau
13. Erdöl- und Erdgasgewinnung

14. Stein-, Ton- und Sand-
gewinnung

19. Gewinnung nichtmetallischer
Mineralien, die nicht ander-
weitig eingereiht sind

Abteilungen 2 und 3. Verarbeitende
Industrien:

20. Nahrungsmittelindustrie (mit
Ausnahme der Getränke-
industrie)

21. Getränkeindustrie
22. Tabakindustrie
23. Textilindustrie
24. Herstellung von Schuhen,

Bekleidungsgegenständen und
anderen Gegenständen aus
Textilien

25. Holz- und Korkindustrie
(mit Ausnahme der Möbel-
industrie)

26. Möbelindustrie und Schrei-
nerei

27. Papierindustrie und Papier-
warenindustrie

28. Druck- und Verlagsgewerbe
und verwandte Gewerbe

29. Lederindustrie und Leder-
warenindustrie (mit Aus-
nahme der Schuherzeugung)

30. Kautschukindustrie

31. Chemische Industrie

32. Industrie der Erdöl- und
Kohlenderivate

33. Verarbeitung nichtmetal-
lischer Mineralien (mit Aus-
nahme der Erdöl- und
Kohlenderivate)

34. Metallurgische Grundindu-
strien

35. Herstellung metallurgischer
Produkte (mit Ausnahme
von Maschinen und Trans-
portmaterial)
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36. Masdiinenbauindustrie (mit
Ausnahme der Elektro-
maschinenindustrie)

37. Herstellung von elektrischen
Maschinen, Elektroapparaten,
Elektrogeräten und Elektro-
zubehör

38. Herstellung von Transport-
material

39. Verschiedene verarbeitende
Industrien

Abteilung 4. Baugewerbe:

40. Baugewerbe

Abteilung 5. Elektrizität, Gas,
Wasser und sanitäre Anlagen:

51. Elektrizität, Gas, Dampf
52. Wasserversorgung und sani-

täre Anlagen

Abteilung 6. Handel, Banken, Ver-
sicherungen, Immobilienge-
schäfte:

61. Groß- und Einzelhandel

62. Banken und andere Finanz-
institute

63. Versicherungen
64. Immobiliengeschäfte

Abteilung 7. Transportwesen,
Lagerung und Verkehrs-
wesen:

71. Transportwesen
72. Lagerung
73. Verkehrswesen

Abteilung S. Dienstleistungen:

81. Verwaltung
82. Dienstleistungen für die

Öffentlichkeit und für Ge-
schäftsbetriebe

83. Dienstleistungen für Freizeit-
gestaltung

84. Persönliche Dienstleistungen

Abteilung 9. Ungenügend um-
schriebene Tätigkeiten:

90. Ungenügend umschriebene
Tätigkeiten

(Übersetzung)

E r k l ä r u n g

gemäß Artikel 2 lit. b des
Übereinkommens (Nr. 102)
über die Mindestnormen der

Sozialen Sicherheit

Die Republik Österreich er-
klärt, gemäß Artikel 2 lit. b des
Übereinkommens über die Min-
destnormen der Sozialen Sicher-
heit die Verpflichtungen aus
dessen Teilen II, V, VII und VIII
zu übernehmen.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen mit vorstehender Erklärung der Republik Österreich für ratifiziert und ver-
spricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen
Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeich-
net, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für soziale Verwaltung, vom Bundesminister für
Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem
Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 10. September 1969

Der Bandespräsident:

Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:
Rehor

Der Bundesminister für Finanzen:
Koren

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Waldheim

Der Nationalrat hat anläßlich der Genehmi-
gung des vorstehenden Übereinkommens in seiner
Sitzung vom 10. Juli 1969 beschlossen, daß dieses
Übereinkommen durch Erlassung von Gesetzen
zu erfüllen ist.

Die Ratifikation des Übereinkommens durch
Österreich wurde am 4. November 1969 beim
Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorga-
nisation eingetragen. Das vorliegende Überein-
kommen tritt daher gemäß seinem Artikel 79
Absatz 3 für Österreich am 4. November 1970 in
Kraft.

Derzeit gehören dem Übereinkommen folgende
weitere Staaten an, die anläßlich der Ratifikation
angegeben haben, die Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen für die nachstehenden Teile zu
übernehmen:

Belgien (Teile II bis X), Dänemark (Teile II,
IV bis VI und IX), Bundesrepublik Deutschland

(Teile II bis X), Griechenland (Teile II bis VI und
VIII bis X), Irland (Teile III, IV und X), Island
(Teile V, VII und IX), Israel (Teile V, VI und X),
Italien (Teile V, VII und VIII), Jugoslawien (Teile
II bis VI, VIII und X), Luxemburg (Teile II bis
X), Mauretanien (Teile V, VI, VII, IX und X),
Mexiko (Teile II, III, V, VI und VIII bis X),
Niederlande *) (Teile II bis X), Niger (Teile V bis
VIII), Norwegen **) (Teile II bis VII), Peru (Teile
II, III, V, VDI und IX), Senegal *) (Teile VI bis
VIII), Schweden (Teile II bis IV und VI bis VIII),
Vereinigtes Königreich (Teile II bis V, VII und X).

*) Teil VI ist infolge Ratifikation des Überein-
kommens Nr. 121 nicht mehr anwendbar.

**) Teil V ist infolge Ratifikation des Überein-
kommens Nr. 128 und Annahme des Teiles III nicht
mehr anwendbar.

Klaus
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34.

Nachdem das am 29. Juni 1967 in Genf von der Internationalen Arbeitskonferenz angenom-
mene Übereinkommen (Nr. 128) über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene
samt Anhang und Erklärungen der Republik Österreich, welche also lauten:

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
(Nr. 128) ÜBER LEISTUN-
GEN BEI INVALIDITÄT
UND ALTER UND AN

HINTERBLIEBENE

Die Allgemeine Konferenz der
Internationalen Arbeits-
organisation,

die vom Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeits-
amtes nach Genf einberufen
wurde und am 7. Juni 1967
zu ihrer einundfünfzigsten
Tagung zusammengetreten
ist,

hat beschlossen, verschiedene
Anträge anzunehmen be-
treffend die Neufassung des
Übereinkommens über Al-
tersversicherung (Gewerbe
usw.), 1933, des Überein-
kommens über Altersversi-
rung (Gewerbe usw.),
1933, des Übereinkommens
über Invaliditätsversiche-
rung (Gewerbe usw.),
1933, des Übereinkom-
mens über Invaliditätsver-
sicherung (Landwirtschaft),
1933, des Übereinkommens
über die Hinterbliebenen-
versicherung (Gewerbe
usw.), 1933, und des Über-
einkommens über die Hin-
terbliebenenversicherung
(Landwirtschaft), 1933, eine
Frage, die den vierten Ge-
genstand ihrer Tagesord-
nung bildet, und

dabei bestimmt, daß diese An-
träge die Form eines inter-
nationalen Übereinkom-
mens erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt heute,
am 29. Juni 1967, das folgende
Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über Leistun-
gen bei Invalidität und Alter
und an Hinterbliebene, 1967,
bezeichnet wird.
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TEIL I. ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN

Artikel 1

In diesem Übereinkommen

a) umfaßt der Ausdruck
„Gesetzgebung" alle Ge-
setze und Verordnungen
sowie die satzungsmäßigen
Bestimmungen auf dem
Gebiet der Sozialen Sicher-
heit;

b) bedeutet der Ausdruck
„vorgeschrieben" von oder
auf Grund der innerstaat-
lichen Gesetzgebung be-
stimmt;

c) umfaßt der Ausdruck „ge-
werbliche Betriebe" alle
Betriebe in folgenden
Wirtschaftszweigen: Indu-
strien zur Gewinnung von
Rohstoffen; verarbeitende
Industrien; Baugewerbe
und öffentliche Arbeiten;
Elektrizität, Gas, Wasser
und sanitäre Anlagen;
Transportwesen, Lagerung
und Verkehrswesen;

d) bedeutet der Ausdruck
„Wohnsitz" den gewöhn-
lichen Wohnsitz im Gebiet
des Mitglieds und der Aus-
druck „Einwohner" eine
Person, die ihren gewöhn-
lichen Wohnsitz im Gebiet
des Mitglieds hat;

e) bezieht sich der Ausdruck
„unterhaltsberechtigt" auf
die in vorgeschriebenen
Fällen als gegeben ange-
nommene Unterhaltsbe-
rechtigung;

f) bedeutet der Ausdruck
„Ehefrau" eine Ehefrau,
für deren Unterhalt der
Ehemann sorgt;

g) bedeutet der Ausdruck
„Witwe" eine Frau, für
deren Unterhalt der Ehe-
mann zur Zeit seines Todes
gesorgt hat;

h) bezeichnet der Ausdruck
„Kind"

i) ein Kind unter dem
Alter, in dem die
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Schulpflicht endet,
oder ein Kind unter
15 Jahren, wobei die
höhere Altersgrenze
in Betracht zu ziehen
ist, und

ii) unter vorgeschriebe-
nen Bedingungen ein
Kind unter einer vor-
geschriebenen Alters-
grenze, die höher
als die in Unter-
absatz i) angegebene
ist, sofern dieses Kind
Lehrling oder Student
ist oder infolge einer
chronischen Krank-
heit oder Behinde-
rung erwerbsunfähig
ist; diese Bedingung
gilt als erfüllt, wenn
die innerstaatliche Ge-
setzgebung diesen
Ausdruck so be-
stimmt, daß er alle
Kinder unter einer
Altersgrenze einbe-
zieht, die erheblich
höher ist als die in
Unterabsatz i) ange-
gebene;

i) bedeutet der Ausdruck
„Wartezeit" entweder eine
Beitragszeit oder eine Be-
schäftigungszeit oder eine
Wohnsitzzeit oder irgend-
eine Verbindung dieser
Zeiten, je nachdem was
vorgeschrieben ist;

j) bedeuten die Ausdrücke
„beitragsgebundene Lei-
stungen" und „beitrags-
freie Leistungen" Leistun-
gen, deren Gewährung von
einer unmittelbaren finan-
ziellen Beteiligung der ge-
schützten Personen oder
ihres Arbeitgebers oder
von einer Berufstätigkeit
während einer Wartezeit
abhängt beziehungsweise
nicht abhängt.

Artikel 2

1. Jedes Mitglied, für das
dieses Übereinkommen in Kraft
ist, hat anzuwenden
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a) den Teil I;

b) mindestens einen der
Teile II, III und IV;

c) die entsprechenden Be-
stimmungen der Teile V
und VI und

d) den Teil VII.

2. Jedes Mitglied hat in sei-
ner Ratifikation anzugeben, für
welche der Teile II bis IV dieses
Übereinkommens es die Ver-
pflichtungen aus dem Überein-
kommen übernimmt.

Artikel 3
1. Jedes Mitglied, das dieses

Übereinkommen ratifiziert hat,
kann in der Folge dem General-
direktor des Internationalen
Arbeitsamtes mitteilen, daß es
die Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen für einen oder
mehrere der Teile II bis IV
übernimmt, die in seiner Rati-
fikation nicht bereits angegeben
waren.

2. Die Verpflichtungen nach
Absatz 1 dieses Artikels gelten
als Bestandteil der Ratifikation
und haben vom Zeitpunkt ihrer
Mitteilung an die Wirkung
einer Ratifikation.

Artikel 4
1. Ein Mitglied, dessen Ent-

wicklung auf wirtschaftlichem
Gebiet noch ungenügend ist,
kann durch eine seiner Ratifi-
kation beigefügte begründete
Erklärung die in den folgenden
Artikeln vorgesehenen zeitweili-
gen Ausnahmen für sich in An-
spruch nehmen: Artikel 9 Ab-
satz 2; Artikel 13 Absatz 2;
Artikel 16 Absatz 2 und Arti-
kel 22 Absatz 2.

2. Jedes Mitglied, das eine Er-
klärung nach Absatz 1 dieses Ar-
tikels abgegeben hat, hat in sei-
nen nach Artikel 22 der Verfas-
sung der Internationalen Ar-
beitsorganisation vorzulegenden
Berichten über die Durchfüh-
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rung dieses Übereinkommens in
bezug auf jede von ihm in An-
spruch genommene Ausnahme
anzugeben,

a) daß die Gründe hierfür
weiterbestehen oder

b) daß es von einem bestimm-
ten Zeitpunkt an darauf
verzichtet, die Ausnahme
•weiter in Anspruch zu
nehmen.

3. Jedes Mitglied, das eine Er-
klärung nach Absatz 1 dieses Ar-
tikels abgegeben hat, hat die
Zahl der geschützten Arbeitneh-
mer in dem Maße zu erhöhen,
•wie die Umstände es gestatten.

Artikel 5

Ist ein Mitglied für die An-
wendung eines der durch seine
Ratifikation erfaßten Teile II
bis IV dieses Übereinkommens
gehalten, vorgeschriebene Perso-
nengruppen zu schützen, die ins-
gesamt mindestens einen be-
stimmten Hundertsatz der Ar-
beitnehmer oder der gesamten
erwerbstätigen Bevölkerung bil-
den, so hat sich dieses Mitglied
zu vergewissern, daß der in Be-
tracht kommende Hunderts atz
erreicht worden ist, bevor es sich
zur Anwendung eines solchen
Teils verpflichtet.

Artikel 6

Für die Anwendung der
Teile II, III oder IV dieses Über-
einkommens kann ein Mitglied
den durch eine Versicherung ge-
währten Schutz auch dann in
Rechnung stellen, wenn diese
Versicherung nach der inner-
staatlichen Gesetzgebung für die
geschützten Personen zwar keine
Pflichtversicherung ist, aber

a) behördlich überwacht oder
nach vorgeschriebenen
Normen gemeinsam von
Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern verwaltet wird;

b) einen namhaften Teil der
Personen umfaßt, deren
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Verdienst denjenigen eines
gelernten männlichen Ar-
beiters nicht übersteigt;

c) in Verbindung mit ande-
ren Formen des Schutzes,
wo dies angebracht ist, den
diesbezüglichen Bestim-
mungen des Übereinkom-
mens entspricht.

TEIL. II. LEISTUNGEN BEI
INVALIDITÄT

Artikel 7

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens in
Kraft ist, hat den geschützten
Personen Leistungen bei Invali-
dität nach den Bestimmungen
der folgenden Artikel dieses
Teils zu gewährleisten.

Artikel 8

Der gedeckte Fall hat einen
vorgeschriebenen Grad der Un-
fähigkeit zur Ausübung irgend-
einer Erwerbstätigkeit zu um-
fassen, sofern diese Unfähigkeit
voraussichtlich dauernd ist oder
nach Ablauf einer vorgeschrie-
benen Zeitspanne der vorüber-
gehenden oder beginnenden
Arbeitsunfähigkeit weiterbe-
steht.

Artikel 9

1. Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen:

a) alla Arbeitnehmer ein-
schließlich der Lehrlinge;
oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt min-
stens 75 vom Hundert der
gesamten erwerbstätigen
Bevölkerung bilden; oder

c) alle Einwohner oder die
Einwohner, deren Mittel
während der Dauer des
Falls vorgeschriebene und
den Bestimmungen von
Artikel 28 entsprechende
Grenzen nicht übersteigen.

2. Ist eine nach Artikel 4 ab-
gegebene Erklärung in Kraft, so
hat der Kreis der geschützten
Personen zu umfassen:
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a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens
25 vom Hundert aller Ar-
beitnehmer bilden; oder

b) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern ge-
werblicher Betriebe, die
insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller Ar-
beitnehmer in gewerbli-
chen Betrieben bilden.

Artikel 10

Die Leistung bei Invalidität
hat in einer regelmäßig wieder-
kehrenden Zahlung zu bestehen,
die berechnet wird

a) nach den Bestimmungen
von Artikel 26 oder Ar-
tikel 27, wenn Arbeit-
nehmer oder Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung geschützt sind;

b) nach den Bestimmungen
von Artikel 28, wenn alle
Einwohner oder die Ein-
wohner geschützt sind,
deren Mittel während der
Dauer des Falls vorge-
schriebene Grenzen nicht
übersteigen.

Artikel 11

1. Die in Artikel 10 bezeich-
nete Leistung ist im gedeckten
Fall mindestens zu gewähr-
leisten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener
Regelung eine Wartezeit
zurückgelegt hat, die in
einer Beitrags- oder
Beschäftigungszeit von
15 Jahren oder einer
Wohnsitzzeit von zehn
Jahren bestehen kann;

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die vor
Eintritt des Falls nach vor-
geschriebener Regelung
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eine Wartezeit von drei
Beitragsjahren zurückge-
legt hat und für die wäh-
rend ihres Arbeitslebens
die vorgeschriebene jähr-
liche Durchschnittszahl
oder jährliche Zahl von
Beiträgen entrichtet wor-
den ist.

2. Hängt die Leistung bei
Invalidität von einer Mindest-
beitragszeit, einer Mindest-
beschäftigungszeit oder einer
Mindestwohnsitzzeit ab, so ist
eine gekürzte Leistung minde-
stens zu gewährleisten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit von
fünf Beitrags-, Beschäfti-
gungs- oder Wohnsitz-
jahren zurückgelegt hat;

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die vor
Eintritt des Falls nach
vorgeschriebener Regelung
eine Wartezeit von drei
Beitragsjahren zurückge-
legt hat und für die wäh-
rend ihres Arbeitslebens
die Hälfte der nach Ab-
satz 1 Buchstabe b) dieses
Artikels vorgeschriebenen
jährlichen Durchschnitts-
zahl oder jährlichen Zahl
von Beiträgen entrichtet
worden ist.

3. Die Bedingungen in Ab-
satz 1 dieses Artikels gelten als
erfüllt, wenn eine Leistung, die
nach den Bestimmungen des
Teils V berechnet ist, jedoch um
zehn Einheiten unter dem in der
Tabelle zu Teil V für den Typus
des Leistungsempfängers ange-
gebenen Hundersatz liegt, min-
destens jeder geschützten Per-
son gewährleistet wird, die nach
vorgeschriebener Regelung fünf
Beitrags-, Beschäftigungs- oder
Wohnsitzjahre zurückgelegt hat.
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4. Der in der Tabelle zu Teil V.
angegebene Hundertsatz kann ira
entsprechenden Verhältnis ge-
kürzt werden, wenn die Warte-
zeit für die dem gekürzten
Hundersatz entsprechende Lei-
stung fünf Beitrags-, Beschäfti-
gungs- oder Wohnsitzjahre über-
steigt, jedoch geringer als
15 Beitrags- oder Beschäftigungs-
jahre oder zehn Wohnsitzjahre
ist; eine gekürzte Leistung ist
nach Absatz 2 dieses Artikels
zu gewähren.

5. Die Bedingungen in den
Absätzen 1 und 2 dieses Arti-
kels gelten als erfüllt, wenn eine
Leistung, die nach den Bestim-
mungen des Teils V berechnet
ist, mindestens jeder geschützten
Person gewährleistet wird, die
nach vorgeschriebener Regelung
eine Beitrags- oder Beschäfti-
gungszeit zurückgelegt hat, die
in einem vorgeschriebenen Min-
destalter fünf Jahre nicht über-
steigen darf und mit fortschrei-
tendem Alter bis zu einer vor-
geschriebenen Höchstzahl von
Jahren verlängert werden kann.

Artikel 12

Die in den Artikeln 10 und 11
bezeichneten Leistungen sind
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren oder so lange,
bis sie durch eine Leistung bei
Alter ersetzt werden.

Artikel 13

1. Jedes Mitglied, für das
dieser Teil des Übereinkommens
in Kraft ist, hat unter vorge-
schriebenen Bedingungen

a) Einrichtungen zur beruf-
lichen Wiedereingliederung
bereitzustellen, die dazu
bestimmt sind, einen Inva-
liden, wo immer es mög-
lich ist, für die Wieder-
aufnahme seiner früheren
Tätigkeit oder, wenn dies
nicht möglich ist, für eine
andere Erwerbstätigkeit
vorzubereiten, die seiner
Eignung und seinen Fähig-
keiten am besten ent-
spricht;
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b) Maßnahmen zu treffen, um
die Vermittlung einer ge-
eigneten Beschäftigung für
Invalide zu erleichtern.

2. Ist eine nach Artikel 4 ab-
gegebene Erklärung in Kraft, so
kann das Mitglied von den Be-
stimmungen in Absatz 1 dieses
Artikels abweichen.

TEIL III. LEISTUNGEN BEI
ALTER

Artikel 14

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens in
Kraft ist, hat den geschützten
Personen Leistungen bei Alter
nach den Bestimmungen der fol-
genden Artikel dieses Teils zu
gewährleisten.

Artikel 15

1. Der gedeckte Fall hat im
Überschreiten eines vorgeschrie-
benen Alters zu bestehen.

2. Das vorgeschriebene Alter
darf 65 Jahre nicht übersteigen,
doch kann von der zuständigen
Stelle unter Berücksichtigung
maßgebender demographischer,
wirtschaftlicher und sozialer
Merkmale, die statistisch zu be-
legen sind, ein höheres Alter
festgesetzt werden.

3. Ist das vorgeschriebene
Alter 65 Jahre oder höher, so
ist dieses Alter unter vorge-
schriebenen Bedingungen für
jene Personen herabzusetzen, die
in Berufen beschäftigt waren, die
von der innerstaatlichen Gesetz-
gebung im Hinblick auf die Ge-
währung von Leistungen bei
Alter als anstrengend oder ge-
sundheitsschädlich betrachtet
werden.

Artikel 16

1. Der Kreis der geschützten
Personen hat zu umfassen:

a) alle Arbeitnehmer ein-
schließlich der Lehrlinge;
oder

b) vorgeschriebene Gruppen
der erwerbstätigen Bevöl-
kerung, die insgesamt min-
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destens 75 vom Hundert
der gesamten erwerbstäti-
gen Bevölkerung bilden;
oder

c) alle Einwohner oder die
Einwohner, deren Mittel
während der Dauer des
Falls vorgeschriebene und
den Bestimmungen von
Artikel 28 entsprechende
Grenzen nicht übersteigen.

2. Ist eine nach Artikel 4 ab-
gegebene Erklärung in Kraft, so
hat der Kreis der geschützten
Personen zu umfassen:

a) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern, die
insgesamt mindestens
25 vom Hundert aller
Arbeitnehmer bilden; oder

b) vorgeschriebene Gruppen
von Arbeitnehmern ge-
werblicher Betriebe, die
insgesamt mindestens
50 vom Hundert aller
Arbeitnehmer in gewerb-
lichen Betrieben bilden.

Artikel 17

Die Leistung bei Alter hat in
einer regelmäßig wiederkehren-
den Zahlung zu bestehen, die
berechnet wird

a) nach den Bestimmungen
von Artikel 26 oder Arti-
kel 27, wenn Arbeitneh-
mer oder Gruppen der
erwerbstätigen Bevölke-
rung geschützt sind;

b) nach den Bestimmungen
von Artikel 28, wenn alle
Einwohner oder die Ein-
wohner geschützt sind,
deren Mittel während der
Dauer des Falls vorge-
schriebene Grenzen nicht
übersteigen.

Artikel 18

1. Die in Artikel 17 bezeich-
nete Leistung ist im gedeckten
Fall mindestens zu gewährleisten



486 8. Stück — Ausgegeben am 27. Jänner 1970 — Nr. 34

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit zu-
rückgelegt hat, die in einer
Beitrags- oder Beschäfti-
gungszeit von 30 Jahren
oder einer Wohnsitzzeit
von 20 Jahren bestehen
kann;

b) wenn grundsätzlich alle er-
werbstätigen Personen ge-
schützt sind, einer ge-
schützten Person, die vor
Eintritt des Falls eine vor-
geschriebene Beitragszeit
zurückgelegt hat und für
die während ihres Arbeits-
lebens die vorgeschriebene
jährliche Durchschnittszahl
von Beiträgen entrichtet
worden ist.

2. Hängt die Leistung bei
Alter von einer Mindestbeitrags-
oder Mindestbeschäftigungszeit
ab, so ist eine gekürzte Leistung
mindestens zu gewährleisten

a) einer geschützten Person,
die vor Eintritt des Falls
nach vorgeschriebener Re-
gelung eine Wartezeit von
15 Beitrags- oder Beschäf-
tigungsjahren zurückgelegt
hat;

b) wenn grundsätzlich alle
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, die vor
Eintritt des Falls eine vor-
geschriebene Beitragszeit
zurückgelegt hat und für
die während ihres Arbeits-
lebens die Hälfte der nach
Absatz 1 Buchstabe b)
dieses Artikels vorge-
schriebenen jährlichen
Durchschnittszahl von Bei-
trägen entrichtet worden
ist.

3. Die Bedingungen in Ab-
satz 1 dieses Artikels gelten als
erfüllt, wenn eine Leistung, die
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nach den Bestimmungen des
Teils V berechnet ist, jedoch um
zehn Einheiten unter dem in
der Tabelle zu Teil V für den
Typus des Leistungsempfängers
angegebenen Hundertsatz liegt,
mindestens jeder geschützten
Person gewährleistet wird, die
nach vorgeschriebener Regelung
zehn Beitrags- oder Beschäfti-
gungsjahre oder fünf Wohnsitz-
jahre zurückgelegt hat.

4. Der in der Tabelle zu Teil V
angegebene Hundertsatz kann
im entsprechenden Verhältnis ge-
kürzt werden, wenn die Warte-
zeit für die dem gekürzten
Hundertsatz entsprechende Lei-
stung zehn Beitrags- oder Be-
schäftigungsjahre oder fünf
Wohnsitzjahre übersteigt, aber
geringer als 30 Beitrags- oder
Beschäftigungsjahre oder
20 Wohnsitzjahre ist; übersteigt
diese Wartezeit 15 Beitrags- oder
Beschäftigungsjahre, so ist eine
gekürzte Leistung nach Absatz 2
dieses Artikels zu gewähren.

Artikel 19

Die in den Artikeln 17 und 18
bezeichneten Leistungen sind
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren.

TEIL IV. LEISTUNGEN AN
HINTERBLIEBENE

Artikel 20

Jedes Mitglied, für das dieser
Teil des Übereinkommens in
Kraft ist, hat den geschützten
Personen Leistungen an Hinter-
bliebene nach den Bestimmun-
gen der folgenden Artikel dieses
Teils zu gewährleisten.

Artikel 21

1. Der gedeckte Fall hat den
Verlust der Unterhaltsmittel zu
umfassen, den die Witwe oder
die Kinder infolge des Todes
des Ernährers erleiden.

28
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2. Der Anspruch einer Witwe
auf eine Leistung an Hinter-
bliebene kann vom Erreichen
eines vorgeschriebenen Alters
abhängig gemacht werden. Das
Alter darf nicht höher sein als
das für den Anspruch auf Lei-
stungen bei Alter vorgeschrie-
bene Alter.

3. Eine Altersbedingung ist
nicht zulässig, wenn die Witwe

a) im vorgeschriebenen Sinn
invalide ist oder

b) für ein unterhaltsberech-
tigtes Kind des Verstor-
benen sorgt.

4. Für den Anspruch einer
kinderlosen Witwe auf eine Lei-
stung an Hinterbliebene kann
eine Mindestdauer der Ehe vor-
geschrieben werden.

Artikel 22
1. Der Kreis der geschützten

Personen hat zu umfassen:
a) die Ehefrauen, Kinder und

sonstigen von der inner-
staatlichen Gesetzgebung
bezeichneten unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen
von Ernährern, die
Arbeitnehmer oder Lehr-
linge waren; oder

b) die Ehefrauen, Kinder und
sonstigen von der inner-
staatlichen Gesetzgebung
bezeichneten unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen
von Ernährern in vorge-
schriebenen Gruppen der
erwerbstätigen Bevölke-
rung, die insgesamt min-
destens 75 vom Hundert
der gesamten erwerbstäti-
gen Bevölkerung bilden;
oder

c) alle Witwen, alle Kinder
und alle sonstigen von der
innerstaatlichen Gesetz-
gebung bezeichneten
unterhaltsberechtigten An-
gehörigen, die den Ernäh-
rer verloren haben, Ein-
wohner sind und, sofern
angebracht, deren Mittel
während der Dauer des
Falls vorgeschriebene, den
Bestimmungen von Arti-
kel 28 entsprechende
Grenzen nicht übersteigen.
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2. Ist eine nach Artikel 4 ab-
gegebene Erklärung in Kraft, so
hat der Kreis der geschützten
Personen zu umfassen:

a) die Ehefrauen, Kinder und
sonstigen von der inner-
staatlichen Gesetzgebung
bezeichneten unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen
von Ernährern in vorge-
schriebenen Gruppen von
Arbeitnehmern, die insge-
samt mindestens 25 vom
Hundert aller Arbeitneh-
mer bilden; oder

b) die Ehefrauen, Kinder und
sonstigen von der inner-
staatlichen Gesetzgebung
bezeichneten unterhalts-
berechtigten Angehörigen
von Ernährern in vorge-
schriebenen Gruppen von
Arbeitnehmern gewerb-
licher Betriebe, die insge-
samt mindestens 50 vom
Hundert aller Arbeitneh-
mer in gewerblichen Be-
trieben bilden.

Artikel 23

Die Leistung an Hinterblie-
bene hat in einer regelmäßig
wiederkehrenden Zahlung zu
bestehen, die berechnet wird

a) nach den Bestimmungen
von Artikel 26 oder Arti-
kel 27, wenn Arbeitneh-
mer oder Gruppen der er-
werbstätigen Bevölkerung
geschützt sind;

b) nach den Bestimmungen
von Artikel 28, wenn alle
Einwohner oder die Ein-
wohner, deren Mittel wäh-
rend der Dauer des Falls
vorgeschriebene Grenzen
nicht übersteigen, ge-
schützt sind.

Artikel 24
1. Die in Artikel 23 bezeich-

nete Leistung ist im gedeckten
Fall mindestens zu gewähr-
leisten

a) einer geschützten Person,
deren Ernährer nach vor-
geschriebener Regelung
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eine Wartezeit zurückge-
legt hat, die in einer Bei-
trags- oder Beschäftigungs-
zeit von 15 Jahren oder
einer Wohnsitzzeit von
zehn Jahren bestehen
kann; für eine Leistung an
eine Witwe kann statt des-
sen jedoch verlangt wer-
den, daß diese Witwe eine
vorgeschriebene Wohnsitz-
zeit zurückgelegt hat;

b) wenn grundsätzlich die
Ehefrauen und Kinder
aller erwerbstätigen Per-
sonen geschützt sind, einer
geschützten Person, deren
Ernährer nach vorgeschrie-
bener Regelung eine
Wartezeit von drei Bei-
tragsjahren zurückgelegt
hat, sofern für ihn wäh-
rend seines Arbeitslebens
die vorgeschriebene jähr-
liche Durchschnittszahl
oder jährliche Zahl von
Beiträgen entrichtet wor-
den ist.

2. Hängt die Leistung an
Hinterbliebene von einer Min-
destbeitrags- oder Mindest-
beschäftigungszeit ab, so ist eine
gekürzte Leistung mindestens zu
gewährleisten

a) einer geschützten Person,
deren Ernährer nach vor-
geschriebener Regelung
eine Wartezeit von fünf
Beitrags- oder Beschäfti-
gungsjahren zurückgelegt
hat;

b) wenn grundsätzlich die
Ehefrauen und Kinder aller
erwerbstätigen Personen
geschützt sind, einer ge-
schützten Person, deren
Ernährer nach vorge-
schriebener Regelung eine
Wartezeit von drei Bei-
tragsjahren zurückgelegt
hat, sofern für ihn wäh-
rend seines Arbeitslebens
die Hälfte der nach Ab-
satz 1 Buchstabe b) dieses
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Artikels vorgeschriebenen
jährlichen Durchschnitts-
zahl oder jährlichen Zahl
von Beiträgen entrichtet
worden ist.

3. Die Bedingungen in Ab-
satz 1 dieses Artikels gelten als
erfüllt, wenn eine Leistung, die
nach den Bestimmungen des
Teils V berechnet ist, jedoch um
zehn Einheiten unter dem in
der Tabelle zu Teil V für den
Typus des Leistungsempfängers
angegebenen Hundertsatz liegt,
mindestens jeder geschützten
Person gewährleistet wird, deren
Ernährer nach vorgeschriebener
Regelung fünf Beitrags-, Be-
schäftigungs- oder Wohnsitz-
jahre zurückgelegt hat.

4. Der in der Tabelle zu Teil V
angebene Hundertsatz kann im
entsprechenden Verhältnis ge-
kürzt werden, wenn die Warte-
zeit für die dem gekürzten
Hundertsatz entsprechende Lei-
stung fünf Beitrags-, Beschäfti-
gungs- oder Wohnsitzjahre über-
steigt, jedoch geringer als 15 Bei-
trags- oder Beschäftigungsjahre
oder zehn Wohnsitzjahre ist; ist
für eine solche Wartezeit eine
Beitrags- oder Beschäftigungszeit
heranzuziehen, so ist eine ge-
kürzte Leistung nach Absatz 2
dieses Artikels zu gewähren.

5. Die Bedingungen in den
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels
gelten als erfüllt, wenn eine Lei-
stung, die nach den Bestimmun-
gen des Teils V berechnet ist,
mindestens jeder geschützten
Person gewährleistet wird, deren
Ernährer nach vorgeschriebener
Regelung eine Beitrags- oder
Beschäftigungszeit zurückgelegt
hat, die in einem vorgeschrie-
benen Mindestalter fünf Jahre
nicht übersteigen darf und mit
fortschreitendem Alter bis zu
einer vorgeschriebenen Höchst-
zahl von Jahren verlängert wer-
den kann.



492 8. Stück — Ausgegeben am 27. Jänner 1970 — Nr. 34

Artikel 25

Die in den Artikeln 23 und 24
bezeichneten Leistungen sind
während der ganzen Dauer des
Falls zu gewähren.

TEIL V. BERECHNUNG DER
REGELMÄSSIG WIEDER-

KEHRENDEN ZAHLUNGEN

Artikel 26

1. Bei einer regelmäßig wie-
derkehrenden Zahlung, auf wel-
che dieser Artikel Anwendung
findet, ist der Leistungsbetrag,
erhöht um den Betrag der
während der Dauer des Falls zu
zahlenden Familienzulagen, wie
folgt zu bemessen: Er hat für
den betreffenden Fall und den
in der Tabelle zu diesem Teil
bezeichneten Typus des Lei-
stungsempfängers mindestens
den in der Tabelle vorgesehenen
Hundertsatz der Gesamtsumme
aus dem früheren Verdienst des
Leistungsempfängers oder seines
Ernährers und dem Betrag der
Familienzulagen zu erreichen, die
einer geschützten Person mit
gleichen Familienlasten, wie sie
der Typus des Leistungsempfän-
gers hat, zu zahlen sind.

2. Der frühere Verdienst des
Leistungsempfängers oder seines
Ernährers ist nach vorgeschrie-
bener Regelung zu berechnen;
sind die geschützten Personen
oder ihre Ernährer in Verdienst-
klassen eingeteilt, so kann der
frühere Verdienst nach den
Grundverdiensten der Klassen,
zu denen sie gehörten, berechnet
werden.

3. Für den Leistungsbetrag
oder für den bei der Berechnung
dieses Betrages zugrunde geleg-
ten Verdienst kann eine Höchst-
grenze vorgeschrieben werden,
vorausgesetzt, daß dabei den
Bestimmungen von Absatz 1
dieses Artikels entsprochen wird,
wenn der frühere Verdienst des
Leistungsempfängers oder seines
Ernährers nicht höher ist als der
Lohn eines gelernten männlichen
Arbeiters.
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4. Der frühere Verdienst des
Leistungsempfängers oder seines
Ernährers, der Lohn des gelern-
ten männlichen Arbeiters, die
Leistung und die Familienzu-
lagen sind auf derselben zeit-
lichen Grundlage zu berechnen.

5. Für die übrigen Leistungs-
empfänger hat die Leistung in
einem angemessenen Verhältnis
zu der des Typus des Leistungs-
empfängers zu stehen.

6. Im Sinne dieses Artikels
hat als gelernter männlicher
Arbeiter zu gelten

a) ein Einrichter oder Dreher
in der Maschinenbauindu-
strie mit Ausnahme der
Elektromaschinenindustrie
oder

b) der Typus des gelernten
Arbeiters nach den Be-
stimmungen des nach-
stehenden Absatzes oder

c) eine Person, deren Ver-
dienst nicht niedriger ist
als der Verdienst von
75 vom Hundert aller
geschützten Personen, wo-
bei dieser Verdienst auf
der Grundlage jährlicher
oder kürzerer Zeitspannen
ermittelt wird, je nachdem
was vorgeschrieben ist,
oder

d) eine Person, deren Ver-
dienst ebenso hoch ist wie
125 vom Hundert des
Durchschnittsverdienstes
aller geschützten Personen.

7. Als Typus des gelernten
Arbeiters im Sinne von Buch-
stabe b) des vorstehenden Ab-
satzes hat eine Person zu gelten,
die in der Hauptgruppe mit der
größten Zahl für den betreffen-
den Fall geschützter erwerbs-
tätiger männlicher Personen
oder von Ernährern der ge-
schützten Personen innerhalb
der Abteilung beschäftigt ist, die
ihrerseits die größte Zahl sol-
cher Personen oder Ernährer
umfaßt; hierfür wird die Inter-
nationale Systematik der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten zu-
grunde gelegt, die vom Wirt-
schafts- und Sozialrat der Orga-
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nisation der Vereinten Nationen
auf seiner siebenten Tagung am
27. August 1948 angenommen
würde und im Anhang zu
diesem Übereinkommen in ihrer
1958 abgeänderten Fassung
wiedergegeben ist, unter Be-
rücksichtigung aller späteren
Änderungen.

8. Haben die Leistungen eine
nach Gebieten unterschiedliche
Höhe, so kann der gelernte
männliche Arbeiter nach den
Bestimmungen der Absätze 6
und 7 dieses Artikels für jedes
Gebiet bestimmt werden.

9. Der Lohn des gelernten
männlichen Arbeiters ist auf der
Grundlage der Lohnsätze für die
durch Gesamtarbeitsverträge
oder gegebenenfalls von oder
auf Grund der innerstaatlichen
Gesetzgebung oder durch Ge-
wohnheit festgelegte normale
Arbeitszeit zu ermitteln, unter
Einbeziehung etwaiger Teue-
rungszulagen; haben diese Lohn-
sätze eine nach Gebieten unter-
schiedliche Höhe und findet der
Absatz 8 dieses Artikels keine
Anwendung, so ist der mittlere
Lohn zugrunde zu legen.

Artikel 27

1. Bei einer regelmäßig wie-
derkehrenden Zahlung, auf wel-
che dieser Artikel Anwendung
findet, ist der Leistungsbetrag,
erhöht um den Betrag der wäh-
rend der Dauer des Falls zu
zahlenden Familienzulagen, wie
folgt zu bemessen: Er hat für
den betreffenden Fall und den
in der Tabelle zu diesem Teil
bezeichneten Typus des Lei-
stungsempfängers mindestens
den in der Tabelle vorgesehenen
Hundertsatz der Gesamtsumme
aus dem Lohn eines gewöhn-
lichen erwachsenen männlichen
ungelernten Arbeiters und dem
Betrag der Familienzulagen zu
erreichen, die einer geschützten
Person mit gleichen Familien-
lasten, wie sie der Typus des
Leistungsempfängers hat, zu
zahlen sind.
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2. Der Lohn des gewöhnlichen
erwachsenen männlichen unge-
lernten Arbeiters, die Leistung
und die Familienzulagen sind
auf derselben zeitlichen Grund-
lage zu berechnen.

3. Für die übrigen Leistungs-
empfänger hat die Leistung in
einem angemessenen Verhältnis
zu der des Typus des Leistungs-
empfängers zu stehen.

4. Im Sinne dieses Artikels hat
als gewöhnlicher erwachsener
männlicher ungelernter Arbeiter
zu gelten

a) der Typus des ungelernten
Arbeiters in der Maschi-
nenbauindustrie mit Aus-
nahme der Elektromaschi-
nenindustrie oder

b) der Typus des ungelern-
ten Arbeiters nach den
Bestimmungen des nach-
stehenden Absatzes.

5. Als Typus des ungelernten
Arbeiters im Sinne von Buch-
stabe b) des vorstehenden Ab-
satzes hat eine Person zu gelten,
die in der Hauptgruppe mit der
größten Zahl für den betreffen-
den Fall geschützter erwerbs-
tätiger männlicher Personen oder:
von Ernährern der geschützten
Personen innerhalb der Abtei-
lung beschäftigt ist, die ihrer-
seits die größte Zahl solcher Per-
sonen oder Ernährer umfaßt;
hierfür wird die Internationale
Systematik der wirtschaftlichen
Tätigkeiten zugrunde gelegt, die
vom Wirtschafts- und Sozialrat
der Organisation der Vereinten
Nationen auf seiner siebenten
Tagung am 27. August 1948 an-
genommen wurde und im An-
hang zu diesem Übereinkommen
in ihrer 1958 abgeänderten Fas-
sung wiedergegeben ist, unter
Berücksichtigung aller späteren
Änderungen.

6. Haben die Leistungen eine
nach Gebieten unterschiedliche
Höhe, so kann der gewöhnliche
erwachsene männliche ungelernte
Arbeiter nach den Bestimmun-
gen der Absätze 4 und 5 dieses
Artikels für jedes Gebiet be-
stimmt werden.
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7. Der Lohn des gewöhnlichen
erwachsenen männlichen unge-
lernten Arbeiters ist auf der
Grundlage der Lohnsätze für die
durch Gesamtarbeitsverträge
oder gegebenenfalls von oder
auf Grund der innerstaatlichen
Gesetzgebung oder durch Ge-
wohnheit festgelegte normale
Arbeitszeit zu ermitteln, unter
Einbeziehung etwaiger Teue-
rungszulagen; haben diese Lohn-
sätze eine nach Gebieten unter-
schiedliche Höhe und findet der
Absatz 6 dieses Artikels keine
Anwendung, so ist der mittlere
Lohn zugrunde zu legen.

Artikel 28
Bei einer regelmäßig wieder-

kehrenden Zahlung, auf welche
dieser Artikel Anwendung fin-
det, gilt folgendes:

a) der Leistungsbetrag ist
entsprechend einer vor-
geschriebenen Skala
oder entsprechend einer
von der zuständigen Stelle
nach vorgeschriebener Re-
gelung festgelegten Skala
zu berechnen;

b) der Leistungsbetrag kann
nur insoweit gekürzt wer-
den, als die sonstigen Mit-
tel der Familie des Lei-
stungsempfängers vorge-
schriebene namhafte Be-
träge oder von der zustän-
digen Stelle nach vorge-
schriebener Regelung fest-
gelegte namhafte Beträge
übersteigen;

c) die Gesamtsumme aus der
Leistung und den sonstigen
Mitteln, nach Abzug der
in Buchstabe b) bezeichne-
ten namhaften Beträge,
hat auszureichen, um der
Familie des Leistungsemp-
fängers gesunde und ange-
messene Lebensbedingun-
gen zu gewährleisten; sie
darf nicht unter den nach
den Bestimmungen des
Artikels 27 berechneten
Leistungen liegen;

d) die Bedingungen in Buch-
stabe c) gelten als erfüllt,
wenn der Gesamtbetrag
der nach dem betreffenden
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Teil gewährten Leistungen
um mindestens 30 vom
Hundert höher ist als der
Gesamtbetrag der Leistun-
gen, der bei Anwendung
der Bestimmungen des
Artikels 27 und der nach-
stehenden Bestimmungen
erreicht würde:

i) Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe b) für
Teil II;

ii) Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe b) für
Teil III;

iii) Artikel 22 Absatz 1
Buchstabe b) für
Teil IV.

Artikel 29

1. Die Beträge der nach den
Bestimmungen von Artikel 10,
Artikel 17 und Artikel 23 zu
gewährenden laufenden Barlei-
stungen sind nach erheblichen
Änderungen in der allgemeinen
Verdiensthöhe oder nach erheb-
lichen Änderungen in den
Lebenshaltungskosten zu über-
prüfen.

2. Jedes Mitglied hat die
Ergebnisse dieser Überprüfun-
gen in seinen nach Artikel 22
der Verfassung der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
vorzulegenden Berichten über
die Durchführung dieses Über-
einkommens mitzuteilen und
anzugeben, welche Maßnahmen
getroffen worden sind.
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TABELLE ZU TEIL V. REGELMÄSSIG WIEDERKEHRENDE ZAHLUNGEN AN DIE TYPEN
DER LEISTUNGSEMPFÄNGER

TEIL VI. GEMEINSAME
BESTIMMUNGEN

Artikel 30

Die innerstaatliche Gesetz-
gebung hat die Aufrechterhal-
tung der Anwartschaften auf
beitragsgebundene Leistungen
bei Invalidität und Alter und an
Hinterbliebene unter vorge-
schriebenen Bedingungen vorzu-
sehen.

Artikel 31

1. Die Leistungen bei Invalidi-
tät oder Alter oder an Hinter-
bliebene können unter vorge-
schriebenen Bedingungen ruhen,
wenn der Leistungsempfänger
eine Erwerbstätigkeit ausübt.

2. Eine beitragsgebundene
Leistung bei Invalidität oder
Alter oder an Hinterbliebene
kann gekürzt werden, wenn der
Verdienst des Leistungsempfän-
gers einen vorgeschriebenen Be-
trag übersteigt; die Leistungs-
kürzung darf den Verdienst
nicht übersteigen.

3. Eine beitragsfreie Leistung
bei Invalidität oder Alter oder
an Hinterbliebene kann gekürzt
werden, wenn der Verdienst des
Leistungsempfängers oder seine
sonstigen Mittel oder beide zu-
sammen einen vorgeschriebenen
Betrag übersteigen.

Artikel 32

1. Eine Leistung, auf die eine
geschützte Person in Anwen-
dung eines der Teile II bis IV
dieses Übereinkommens An-
spruch hätte, kann in einem
vorgeschriebenen Ausmaß
ruhen,
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a) solange die betreffende
Person sich außerhalb des
Gebiets des Mitglieds auf-
hält, außer unter vorge-
schriebenen Bedingungen
im Fall einer beitragsge-
bundenen Leistung;

b) solange der Unterhalt der
betreffenden Person aus
öffentlichen Mitteln oder
von einer Einrichtung oder
einem Dienst der Sozialen
Sicherheit bestritten wird;

c) wenn die betreffende Per-
son durch Betrug versucht
hat, diese Leistung zu er-
halten;

d) wenn der Fall von der be-
treffenden Person durch
ein von ihr begangenes
Verbrechen oder Vergehen
herbeigeführt worden ist;

e) wenn der Fall vorsätzlich
durch eine grobe Verfeh-
lung der betreffenden Per-
son herbeigeführt worden
ist;

f) in entsprechenden Fällen,
wenn die betreffende Per-
son es ohne triftigen
Grund unterläßt, von den
ihr zur Verfügung gestell-
ten Einrichtungen des ärzt-
lichen Dienstes oder des
Dienstes für die berufliche
Wiedereingliederung Ge-
brauch zu machen, oder
die für die Nachprüfung
des Bestehens des Falls
oder für das Verhalten der
Leistungsempfänger vor-
geschriebene Regelung
nicht befolgt;

g) bei Leistungen an Hinter-
bliebene, solange eine
Witwe mit einem Mann in
eheähnlicher Gemeinschaft
lebt.

2. Ein Teil der Leistungen,
die sonst zu zahlen gewesen
wären, ist in den vorge-
schriebenen Fällen und inner-
halb der vorgeschriebenen Gren-
zen an die unterhaltsberechtig-
ten Angehörigen der betreffen-
den Person zu zahlen.

Artikel 33

1. Hat oder hätte eine ge-
schützte Person gleichzeitig An-
spruch auf mehr als eine der in
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diesem Übereinkommen vorge-
sehenen Leistungen, so können
diese unter vorgeschriebenen
Bedingungen und in vorgeschrie-
benen Grenzen gekürzt werden;
die geschützte Person muß je-
doch insgesamt mindestens den
Betrag der günstigsten Leistung
erhalten.

2. Hat oder hätte eine ge-
schützte Person Anspruch auf
eine in diesem Übereinkommen
vorgesehene Leistung und erhält
sie für denselben Fall eine andere
Barleistung der Sozialen Sicher-
heit mit Ausnahme einer
Familienleistung, so kann die im
Übereinkommen vorgesehene
Leistung unter vorgeschriebenen
Bedingungen und in vorgeschrie-
benen Grenzen gekürzt werden
oder ruhen, wobei jedoch der
gekürzte oder ruhende Teil der
Leistung den Betrag der anderen
Leistung nicht überschreiten
darf.

Artikel 34

1. Jedem Antragsteller ist das
Recht einzuräumen, ein Rechts-
mittel einzulegen, falls die Lei-
stung abgelehnt oder ihre Art
oder ihr Ausmaß strittig wird.

2. Es sind Verfahren vorzu-
schreiben, nach denen der An-
tragsteller sich gegebenenfalls
von einer sachkundigen Person
seiner Wahl oder von einem
Vertreter einer Organisation
vertreten oder unterstützen las-
sen kann, die die geschützten
Personen vertritt.

Artikel 35

1. Jedes Mitglied hat die allge-
meine Verantwortung für die
Gewährung der in Anwendung
dieses Übereinkommens zu zah-
lenden Leistungen zu überneh-
men und alle hierfür erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen.

2. Jedes Mitglied hat die all-
gemeine Verantwortung für die
einwandfreie Verwaltung der
Einrichtungen und Dienste zu
übernehmen, die bei der Durch-
führung dieses Übereinkommens
mitwirken.
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Artikel 36

Wird die Verwaltung nicht
von einer nach Weisungen der
Behörden tätigen Einrichtung
oder von einer einem Parlament
verantwortlichen Regierungs-
stelle wahrgenommen, so sind
unter vorgeschriebenen Voraus-
setzungen Vertreter der ge-
schützten Personen an der Ver-
waltung zu beteiligen; die inner-
staatliche Gesetzgebung kann
auch die Mitwirkung von Ver-
tretern der Arbeitgeber und der
Behörden vorsehen.

TEIL VH. SONSTIGE
BESTIMMUNGEN

Artikel 37

Jedes Mitglied, dessen Gesetz-
gebung Arbeitnehmer schützt,
kann erforderlichenfalls von der
Anwendung dieses Übereinkom-
mens ausnehmen:

a) Personen, die zu gelegent-
lichen Arbeiten verwendet
werden;

b) Familienangehörige des
Arbeitgebers, die in
seinem Haushalt leben, in
bezug auf die für ihn ver-
richtete Arbeit;

c) andere Gruppen von
Arbeitnehmern, deren
Zahl 10 vom Hundert
aller Arbeitnehmer, die
nicht nach den Buch-
staben a) und b) dieses
Artikels ausgeschlossen
sind, nicht übersteigen
darf.

Artikel 38

1. Jedes Mitglied, dessen
Gesetzgebung Arbeitnehmer
schützt, kann durch eine seiner
Ratifikationsurkunde beigefügte
Erklärung die Arbeitnehmer im
Bereich der landwirtschaftlichen
Berufe, die im Zeitpunkt der
Ratifikation von der Gesetz-
gebung noch nicht geschützt
sind, vorübergehend vom Gel-
tungsbereich dieses Übereinkom-
mens ausschließen.

2. Jedes Mitglied, das eine
Erklärung nach Absatz 1 dieses
Artikels abgegeben hat, hat in
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seinen nach Artikel 22 der Ver-
fassung der Internationalen
Arbeitsorganisation vorzulegen-
den Berichten über die Durch-
führung dieses Übereinkommens
anzugeben, in welchem Umfange
den Bestimmungen des Überein-
kommens betreffend die Arbeit-
nehmer im Bereich der landwirt-
schaftlichen Berufe entsprochen
wurde oder entsprochen werden
soll und inwieweit Fortschritte
im Hinblick auf die Anwendung
des Übereinkommens auf diese
Arbeitnehmer erzielt worden
sind; ist die Lage unverändert,
so hat das Mitglied alle zweck-
dienlichen Erläuterungen zu
geben.

3. Jedes Mitglied, das eine
Erklärung nach Absatz 1 dieses
Artikels abgegeben hat, hat die
Zahl der geschützten Arbeit-
nehmer im landwirtschaftlichen
Bereich in dem Maße und so
rasch, wie die Umstände es ge-
statten, zu erhöhen.

Artikel 39

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert,
kann durch eine seiner Ratifika-
tionsurkunde beigefügte Erklä-
rung vom Geltungsbereich des
Übereinkommens ausschließen

a) die Seeleute einschließlich
der Seefischer,

b) die öffentlich Bedienste-
ten,

sofern diese Gruppen durch
Sondersysteme geschützt sind,
die im ganzen Leistungen ge-
währen, die den in diesem Über-
einkommen vorgesehenen min-
destens gleichwertig sind.

2. Ist eine nach Absatz 1 dieses
Artikels abgegebene Erklärung
in Kraft, so kann das Mitglied
Personen, die der oder den vom
Geltungsbereich des Überein-
kommens ausgeschlossenen
Gruppe oder Gruppen ange-
hören, von der Zahl der Per-
sonen ausschließen, die bei der
Berechnung des in Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstabe b) und Absatz 2
Buchstabe b), Artikel 16 Ab-
satz 1 Buchstabe b) und Ab-
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satz 2 Buchstabe b), Artikel 22
Absatz 1 Buchstabe b) und Ab-
satz 2 Buchstabe b) und Arti-
kel 37 Buchstabe c) erwähnten
Hundertsatzes zu berücksichti-
gen sind.

3. Jedes Mitglied, das eine
Erklärung nach Absatz 1 dieses
Artikels abgegeben hat, kann in
der Folge dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeits-
amtes mitteilen, daß es die Ver-
pflichtungen aus diesem Über-
einkommen für eine oder
mehrere der bei der Ratifikation
ausgeschlossenen Gruppen über-
nimmt.

Artikel 40

Hat eine geschützte Person auf
Grund der innerstaatlichen Ge-
setzgebung im Falle des Todes
des Ernährers Anspruch auf
andere regelmäßig wiederkeh-
rende Leistungen als auf Lei-
stungen an Hinterbliebene, so
können diese regelmäßig wieder-
kehrenden Leistungen für die
Anwendung dieses Übereinkom-
mens den Leistungen an Hinter-
bliebene gleichgestellt werden.

Artikel 41

1. Ein Mitglied, das
a) die Verpflichtungen aus

diesem Übereinkommen
für die Teile II, III und IV
übernommen hat und

b) einen Hundertsatz der er-
werbstätigen Bevölkerung
schützt, der mindestens
um zehn Einheiten höher
ist als der in Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe b),
Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe b) und Artikel 22
Absatz 1 Buchstabe b) ge-
forderte, oder das die Be-
stimmungen von Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe c),
Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe c) und Artikel 22
Absatz 1 Buchstabe c) er-
füllt, und

c) in bezug auf mindestens
zwei der in den Teilen II,
HI und IV vorgesehenen
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gedeckten Fälle Leistungen
in einem Betrag gewähr-
leistet, der einem Hun-
dertsatz entspricht, der
um mindestens fünf Ein-
heiten höher ist als die in
der Tabelle zu Teil V be-
zeichneten Hundertsätze,

kann die Bestimmungen des
nachstehenden Absatzes für sich
in Anspruch nehmen.

2. Ein solches Mitglied kann
a) für die Zwecke von Arti-

kel 11 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Artikel 24
Absatz 2 Buchstabe b) die
dort bezeichnete Zeit-
spanne von drei Jahren
durch eine solche von fünf
Jahren ersetzen;

b) die Empfänger von Lei-
stungen an Hinterbliebene
in einer Art und Weise
bestimmen, die von der in
Artikel 21 geforderten ab-
weicht, jedoch gewährlei-
stet, daß die Gesamtzahl
der Leistungsempfänger
nicht unter der Zahl der
Leistungsempfänger liegt,
die sich bei der Anwen-
dung von Artikel 21 er-
geben würde.

3. Jedes Mitglied, das die Be-
stimmungen von Absatz 2 dieses
Artikels für sich in Anspruch
genommen hat, hat in seinen
nach Artikel 22 der Verfassung
der Internationalen Arbeitsorga-
nisation vorzulegenden Berich-
ten über die Durchführung die-
ses Übereinkommens über den
Stand seiner Gesetzgebung und
Praxis hinsichtlich der in diesem
Absatz behandelten Fragen Aus-
kunft zu geben und mitzuteilen,
inwieweit Fortschritte im Hin-
blick auf eine vollständige
Durchführung der Bestimmun-
gen dieses Übereinkommens er-
zielt worden sind.

Artikel 42

1. Ein Mitglied, das
a) die Verpflichtungen aus

diesem Übereinkommen
für die Teile II, III und
IV übernommen hat und
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b) einen Hundertsatz der er-
werbstätigen Bevölkerung
schützt, der mindestens
um zehn Einheiten höher
ist als der in Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe b), Ar-
tikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe b) und Artikel 22
Absatz 1 Buchstabe b) ge-
forderte, oder das die Be-
stimmungen von Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe c), Ar-
tikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe c) und Artikel 22
Absatz 1 Buchstabe c) er-
füllt,

kann von einzelnen Bestimmun-
gen der Teile II, III und IV
abweichen, vorausgesetzt, daß
der Gesamtbetrag der nach den
Bestimmungen des betreffenden
Teils gewährten Leistungen min-
destens 110 vom Hundert des
Gesamtbetrages ausmacht, der
bei Anwendung aller Bestim-
mungen dieses Teils erreicht
würde.

2. Jedes Mitglied, das eine
solche Abweichung für sich in
Anspruch genommen hat, hat in
seinen nach Artikel 22 der Ver-
fassung der Internationalen Ar-
beitsorganisation vorzulegenden
Berichten über die Durchfüh-
rung dieses Übereinkommens
Auskunft zu geben über den
Stand seiner Gesetzgebung und
Praxis hinsichtlich dieser Ab-
weichungen und mitzuteilen, in-
wieweit Fortschritte im Hin-
blick auf eine vollständige
Durchführung der Bestimmun-
gen dieses Übereinkommens er-
zielt worden sind.

Artikel 43

Dieses Übereinkommen findet
keine Anwendung auf

a) Fälle, die sich vor dem In-
krafttreten des entspre-
chenden Teils des Überein-
kommens für das betref-
fende Mitglied ereignet
haben;

b) Leistungen für Fälle, die
sich nach dem Inkrafttre-
ten des entsprechenden
Teils des Übereinkom-
mens für das betreffende
Mitglied ereignet haben,
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soweit sich die Ansprüche
auf diese Leistungen aus
Zeiten vor diesem Inkraft-
treten herleiten.

Artikel 44

1. Dieses Übereinkommen än-
dert nach Maßgabe der Bestim-
mungen dieses Artikels das
Übereinkommen über Alters-
versicherung (Gewerbe usw.),
1933, das Übereinkommen über
Altersversicherung (Landwirt-
schaft), 1933, das Übereinkom-
men über Invaliditätsversiche-
rung (Gewerbe usw.), 1933, das
Übereinkommen über Invalidi-
tätsversicherung (Landwirt-
schaft), 1933, das Übereinkom-
men über die Hinterbliebenen-
versicherung (Gewerbe usw.),
1933, und das Übereinkommen
über die Hinterbliebenenversi-
cherung (Landwirtschaft), 1933.

2. Die Übernahme der Ver-
pflichtungen aus diesem Über-
einkommen durch ein Mitglied,
das eines oder mehrere der ab-
geänderten Übereinkommen ra-
tifiziert hat, hat für dieses Mit-
glied im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Übereinkommens
die nachstehenden Rechtsfolgen:

a) Die Übernahme der Ver-
pflichtungen aus Teil II des
Übereinkommens schließt
ohne weiteres die sofortige
Kündigung des Überein-
kommens über Invalidi-
tätsversicherung (Gewerbe
usw.), 1933, und des Über-
einkommens über Invalidi-
tätsversicherung (Land-
wirtschaft), 1933, in sich;

b) die Übernahme der Ver-
pflichtungen aus Teil III
des Übereinkommens
schließt ohne weiteres die
sofortige Kündigung des
Übereinkommens über Al-
tersversicherung (Gewerbe
usw.), 1933, und des Über-
einkommens über Alters-
versicherung (Landwirt-
schaft), 1933, in sich;

c) die Übernahme der Ver-
pflichtungen aus Teil IV
des Übereinkommens
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schließt ohne weiteres die
sofortige Kündigung des
Übereinkommens über die
Hinterbliebenenversiche-
rung (Gewerbe usw.),
1933, und des Überein-
kommens über die Hin-
terbliebenenversicherung
(Landwirtschaft), 1933, in
sich.

Artikel 45

1. Nach Artikel 75 des Über-
einkommens über Soziale Sicher-
heit (Mindestnormen), 1952,
verlieren die folgenden Teile
jenes Übereinkommens sowie die
entsprechenden Bestimmungen
anderer Teile gegenüber jedem
Mitglied, das dieses Überein-
kommen ratifiziert, ihre Wirk-
samkeit von dem Zeitpunkt an,
in dem dieses Übereinkommen
für das Mitglied verbindlich ist
und keine nach Artikel 38 abge-
gebene Erklärung in Kraft ist:

a) Teil IX, wenn das Mitglied
die Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen
für Teil II übernommen
hat;

b) Teil V, wenn das Mitglied
die Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen
für Teil III übernommen
hat;

c) Teil X, wenn das Mitglied
die Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen
für Teil IV übernommen
hat.

2. Die Übernahme der Ver-
pflichtungen aus diesem Über-
einkommen gilt, sofern keine
Erklärung nach Artikel 38 in
Kraft ist, für die Zwecke des
Artikels 2 des Übereinkommens
über Soziale Sicherheit (Mindest-
normen), 1952, als Übernahme
der Verpflichtungen aus den fol-
genden Teilen und der entspre-
chenden Bestimmungen anderer
Teile jenes Übereinkommens:

a) Teil IX, wenn das Mitglied
die Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen
für Teil II übernommen
hat;



508 8. Stück — Ausgegeben am 27. Jänner 1970 — Nr. 34

b) Teil V, wenn das Mitglied
die Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen
für Teil III übernommen
hat;

c) Teil X, wenn das Mitglied
die Verpflichtungen aus
diesem Übereinkommen
für Teil IV übernommen
hat.

Artikel 46

Enthält ein Übereinkommen,
das später von der Konferenz
angenommen wird und sich auf
einen oder mehrere der im vor-
liegenden Übereinkommen be-
handelten Gegenstände bezieht,
eine dahingehende Bestimmung,
so verlieren die Bestimmungen
des vorliegenden Übereinkom-
mens, die in dem neuen Über-
einkommen angeführt werden,
gegenüber jedem Mitglied, wel-
ches das neue Übereinkommen
ratifiziert hat, ihre Wirksamkeit
von dem Zeitpunkt an, in dem
das neue Übereinkommen für
das betreffende Mitglied in Kraft
tritt.

TEIL VIII. SCHLUSSBESTIM-
MUNGEN

Artikel 47

Die förmlichen Ratifikationen
dieses Übereinkommens sind
dem Generaldirektor des Inter-
nationalen Arbeitsamtes zur
Eintragung mitzuteilen.

Artikel 48

1. Dieses Übereinkommen
bindet nur diejenigen Mitglieder
der Internationalen Arbeitsorga-
nisation, deren Ratifikation
durch den Generaldirektor ein-
getragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Mo-
nate nachdem die Ratifikationen
zweier Mitglieder durch den Ge-
neraldirektor eingetragen wor-
den sind.

3. In der Folge tritt dieses
Übereinkommen für jedes Mit-
glied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in
Kraft.
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Artikel 49

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann das Übereinkommen oder
einen oder mehrere der Teile II
bis IV nach Ablauf von zehn
Jahren, gerechnet von dem Tag,
an dem es zum erstenmal in
Kraft getreten ist, durch An-
zeige an den Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
kündigen. Die Kündigung wird
von diesem eingetragen. Ihre
Wirkung tritt erst ein Jahr nach
der Eintragung ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat
und innerhalb eines Jahres nach
Ablauf des im vorigen Absatz
genannten Zeitraumes von zehn
Jahren von dem in diesem Arti-
kel vorgesehenen Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht,
bleibt für einen weiteren Zeit-
raum von zehn Jahren gebun-
den. In der Folge kann es dieses
Übereinkommen oder einen
oder mehrere der Teile II bis IV
jeweils nach Ablauf eines Zeit-
raumes von zehn Jahren nach
Maßgabe dieses Artikels kündi-
gen.

Artikel 50

1. Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
gibt allen Mitgliedern der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
Kenntnis von der Eintragung
aller Ratifikationen und Kündi-
gungen, die ihm von den Mit-
gliedern der Organisation mitge-
teilt werden.

2. Der Generaldirektor wird
die Mitglieder der Organisation,
wenn er ihnen von der Eintra-
gung der zweiten Ratifikation,
die ihm mitgeteilt wird, Kennt-
nis gibt, auf den Zeitpunkt auf-
merksam machen, in dem dieses
Übereinkommen in Kraft tritt.

Artikel 51

Der Generaldirektor des In-
ternationalen Arbeitsamtes
übermittelt dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen
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zwecks Eintragung nach Arti-
kel 102 der Charta der Verein-
ten Nationen vollständige Aus-
künfte über alle von ihm nach
Maßgabe der vorausgehenden
Artikel eingetragenen Ratifika-
tionen und Kündigungen.

Artikel 52

Der Verwaltungsrat des Inter-
nationalen Arbeitsamtes hat, so-
oft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen
Bericht über die Durchführung
dieses Übereinkommens zu er-
statten und zu prüfen, ob die
Frage seiner gänzlichen oder teil-
weisen Abänderung auf die Ta-
gesordnung der Konferenz ge-
setzt werden soll.

Artikel 53

1. Nimmt die Konferenz ein
neues Übereinkommen an, wel-
ches das vorliegende Überein-
kommen ganz oder teilweise ab-
ändert, und sieht das neue Über-
einkommen nichts anderes vor,
so gelten folgende Bestimmun-
gen:

a) Die Ratifikation des neu-
gefaßten Übereinkom-
mens durch ein Mitglied
schließt ohne weiteres die
sofortige Kündigung des
vorliegenden Überein-
kommens in sich ohne
Rücksicht auf Artikel 49,
vorausgesetzt, daß das
neugefaßte Übereinkom-
men in Kraft ist.

b) Vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des neugefaß-
ten Übereinkommens an
kann das vorliegende
Übereinkommen von den
Mitgliedern nicht mehr ra-
tifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorlie-
gende Übereinkommen nach
Form und Inhalt jedenfalls
in Kraft für die Mitglieder, die
dieses, aber nicht das neugefaßte
Übereinkommen ratifiziert ha-
ben.
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Artikel 54

Der französische und der eng-
lische Wortlaut dieses Überein-
kommens sind in gleicher Weise
maßgebend.

A N H A N G

Internationale Systematik der
wirtschaftlichen Tätigkeiten

(Revidiert 1958)

VERZEICHNIS DER. AB-
TEILUNGEN UND HAUPT-

GRUPPEN

Abteilung 0. Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Jagd und Fischerei

01. Landwirtschaft
02. Forstwirtschaft und Wald-

nutzung
03. Jagd, Fallenstellerei und Wild-

hege
04. Fischerei

Abteilung 1. Industrien zur Ge-
winnung von Rohstoffen

11. Kohlenbergbau
12. Metallbergbau

13. Erdöl- und Erdgasgewinnung

14. Stein-, Ton- und Sandgewin-
nung

19. Gewinnung sonstiger nicht-
metallischer Mineralien

Abteilung 2 und 3. Verarbeitende
Industrien

20. Nahrungsmittelindustrie, mit
Ausnahme der Getränke-
industrie

21. Getränkeindustrie
22. Tabakindustrie
23. Textilindustrie
24. Herstellung von Schuhen, Be-

kleidungsgegenständen und
anderen Gegenständen aus
Textilien

25. Holz- und Korkindustrie, mit
Ausnahme der Möbelindustrie

26. Möbelindustrie und Schreinerei

27. Papierindustrie und Papier-
warenindustrie

28. Druck- und Verlagsgewerbe und
verwandte Gewerbe

29. Lederindustrie und Lederwaren-
und Pelzwarenindustrie, mit
Ausnahme der Herstellung von
Schuhen und anderen Beklei-
dungsgegenständen
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30. Kautschukindustrie
31. Chemische Industrie

32. Industrie der Erdöl- und
Kohlenderivate

33. Verarbeitung nichtmetallischer
Mineralien, mit Ausnahme der
Erdöl- und Kohlenderivate

34. Metallurgische Grundindustrien
35. Herstellung von Metallwaren,

mit Ausnahme von Maschinen
und Transportmaterial

36. Maschinenbauindustrie, mit
Ausnahme der Elektromaschi-
nenindustrie

37. Herstellung von elektrischen
Maschinen, Elektroapparaten,
Elektrogeräten und Elektro-
zubehör

38. Herstellung von Transport-
material

39. Verschiedene verarbeitende In-
dustrien

Abteilung 4. Baugewerbe und
öffentliche Arbeiten

40. Baugewerbe und öffentliche
Arbeiten

Abteilung 5. Elektrizität, Gas,
Wasser und sanitäre Anlagen

51. Elektrizität, Gas, Dampf
52. Wasserversorgung und sanitäre

Anlagen

Abteilung 6. Handel, Banken, Ver-
sicherungen, Immobiliengeschäfte

61. Groß- und Einzelhandel

62. Banken und andere Finanz-
institute

63. Versicherungen
64. Immobiliengeschäfte

Abteilung 7. Transportwesen, Lage-
rung und Verkehrswesen

71. Transportwesen
72. Lagerung
73. Verkehrswesen

Abteilung 8. Dienstleistungen

81. Verwaltung
82. Dienstleistungen für die Öffent-

lichkeit
83. Dienstleistungen für Geschäfts-

betriebe
84. Dienstleistungen für Freizeit-

gestaltung
85. Persönliche Dienstleistungen

Abteilung 9. Ungenügend um-
schriebene Tätigkeiten

90. Ungenügend umschriebene
Tätigkeiten
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Erklärung
gemäß Artikel 2 Absatz 2 des
Übereinkommens (Nr. 128)
über die Leistungen bei In-
validität und Alter und an

Hinterbliebene
Die Republik Österreich er-

klärt gemäß Artikel 2 Absatz 2
des Übereinkommens über Lei-
stungen bei Invalidität und Al-
ter und an Hinterbliebene, die
Verpflichtungen aus dem Teil III
des Übereinkommens zu über-
nehmen.

E r k l ä r u n g

gemäß Artikel 39 Absatz 1
lit. b des Übereinkommens
über die Leistungen bei In-
validität und Alter und an

Hinterbliebene

Die Republik Österreich er-
klärt, gemäß Artikel 39 Absatz 1
lit. b des Übereinkommens über
die Leistungen bei Invalidität
und Alter und an Hinterblie-
bene die öffentlich Bedienste-
ten vom Geltungsbereich des
Übereinkommens auszuschlie-
ßen.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen mit vorstehenden Erklärungen der Republik Österreich für ratifiziert und
verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen
Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für soziale Verwaltung und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 10. September 1969

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:
Rehor

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Waldheim
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Der Nationalrat hat anläßlich der Genehmi-
gung des vorstehenden Übereinkommens in seiner
Sitzung vom 10. Juli 1969 beschlossen, daß dieses
Übereinkommen durch Erlassung von Gesetzen
zu erfüllen ist.

Die Ratifikation des Übereinkommens durch
Österreich wurde am 4. November 1969 beim
Generaldirektor der Internationalen Arbeits-
organisation eingetragen. Das vorliegende Über-
einkommen tritt daher gemäß seinem Artikel 48
Absatz 3 für Österreich am 4. November 1970 in
Kraft.

Derzeit gehören dem Übereinkommen folgende
weitere Staaten an, die anläßlich der Ratifikation
angegeben haben, die Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen für die nachstehenden Teile zu
übernehmen:

Cypern (Teil IV), Niederlande (Teile II, III und
IV), Norwegen (Teile II, III und IV), Schweden
(Teile II, III und IV).

Klaus


